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I.  Zweck der Richtlinien und  
Eigen verantwortung der Benutzer/ 
-innen von Schneesportanlagen

Die Richtlinien legen fest, wie Schneesportanlagen anzulegen, zu betreiben und zu unterhalten 
sind. Sie richten sich an die Verantwortlichen der Pisten- und Rettungsdienste.

Die Benutzerinnen und Benutzer fahren auf eigenes Risiko. Die der Sportausübung inne-
wohnenden Gefahren können ihnen durch die gestützt auf diese Richtlinien getroffenen Mass-
nahmen nicht abgenommen werden. Die Benutzer/-innen haben ihre Fahrweise ihrem Können 
und den gegebenen Gelände-, Sicht- und Schneeverhältnissen anzupassen. Sie haben ins-
besondere alle jene Schwierigkeiten selber zu meistern, die sich aus dem Gelände (Wellen, 
Buckel, Mulden usw.), der Geländebedeckung (Bäume, Bauten, Zäune, Felsköpfe usw.), den 
atmosphärischen Bedingungen (Nebel, Temperatur usw.) und den Schneeverhältnissen (Neu-
schnee, Furchen, abgefahrene und vereiste Stellen usw.) ergeben. Die Benutzer/-innen müssen 
sich dessen bewusst sein, dass auch die sorgfältigste Beurteilung der Lawinengefahr und die 
gestützt darauf getroffenen Massnahmen keinen absoluten Schutz vor Lawinen gewährlei-
sten. Hinweis- und Gefahrensignale sowie Warn- und Sperrtafeln sind zu beachten. 

Im Gelände ausserhalb der nach diesen Richtlinien angelegten Schneesportanlagen bewegen 
sich die Schneesportler ausschliesslich auf eigenes Risiko. 

Für die Benutzer/-innen von Schneesportanlagen gelten die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer 
und Snowboarder (Fassung 2002, Anhang A). Auf diese Regeln ist in den Gebieten in geeig-
neter Weise aufmerksam zu machen. Ergänzend wird auf die SKUS-Richtlinien für Skifahrer 
und Snowboarder (Ausgabe 2012, Anhang B) und die Verhaltensregeln für Schlittler (Anhang C) 
verwiesen.

Die vorliegenden Richtlinien der Kommission Rechtsfragen Schneesportanlagen von Seil-
bahnen Schweiz (SBS-Richtlinien) konkretisieren und erläutern die grundlegenden Richtlinien 
der Schweizerischen Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportanlagen (SKUS) für 
Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportanlagen. Diese SKUS-Richtlinien sind jeweils 
im Kasten (grau hinterlegt) zu Beginn eines jeden Kapitels wiedergegeben. 

Die SKUS/SBS-Richtlinien richten sich an die Bergbahnunternehmungen und die von ihnen 
bestimmten Verantwortlichen der Pisten- und Rettungsdienste. Sie legen die notwendigen 
Vorkehrungen fest, welche die Bergbahnunternehmung und ihre Angestellten zu treffen haben, 
damit sie ihrer Verantwortung für die Benutzer der von der Unternehmung betriebenen 
Schneesportanlagen genügen. Diese Verantwortung wird als Verkehrssicherungspflicht  
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bezeichnet. Sie ist Ausfluss des sogenannten Gefahrensatzes. Dieses grundlegende Prinzip 
der schweizerischen Rechtsordnung basiert auf dem allgemeinen Verhaltensgebot, niemanden 
zu verletzen oder zu schädigen, und lautet wie folgt:

«Wer eine Gefahr für andere schafft oder unterhält, ist verpflichtet,  
alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen,  

um zu verhindern, dass aus dieser Gefahr jemandem Schaden entsteht.»

In diesem Sinn kann auch das Eröffnen und Betreiben einer markierten Schneesportanlage 
für deren Benutzer gewisse Gefahren begründen, vor denen sie angemessen zu schützen 
sind. Die Bergbahnunternehmungen sind entsprechend verkehrssicherungspflichtig. 

Es wird den Bergbahnunternehmungen empfohlen, in ihrem Organisationsreglement sowie 
in den Arbeitsverträgen und Pflichtenheften die Aufgaben und Pflichten der einzelnen Mit-
arbeitenden (inkl. Stellvertretungen) festzuhalten, welche im Zusammenhang mit der Ver-
kehrssicherungspflicht gelten.

Die SKUS/SBS-Richtlinien legen den Umfang der Verkehrssicherungspflicht für Schneesport-
anlagen im Einzelnen fest. Sie gelten heute gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als 
Massstab für die bei Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportanlagen erforderliche Sorg-
falt. Die Richtlinien sind für die Bergbahnunternehmungen und ihre Angestellte verbindlich.

Die Berg- und Talfahrten mit den Transportanlagen sind nicht Gegenstand der SKUS/SBS-
Richtlinien. Die diesbezüglich massgebenden Sicherheitsanforderungen ergeben sich aus 
der Seilbahngesetzgebung und den einschlägigen technischen und betrieblichen Normen. 
Für Skilifttrasses vergleiche die SN EN-Norm 12929-1. 

Die SKUS/SBS-Richtlinien basieren auf den in der Rechtsprechung zur Verkehrssicherungs-
pflicht entwickelten Grundsätzen. Demnach bestimmt sich der Umfang der Verkehrssiche-
rungspflicht nach den Umständen, der Zweckbestimmung der Schneesportanlage, der Eigen-
verantwortung der Schneesportler sowie der Verhältnismässigkeit und Zumutbarkeit der 
Gefahrenabwehr für die verkehrssicherungspflichtige Bergbahnunternehmung. Im Einzelnen:

Die Schneesportler müssen nicht vor allen erdenklichen Gefahren geschützt werden.  
Der Betreiber einer Schneesportanlage hat 
a) diejenigen Gefahren zu beseitigen, mit denen Schneesportler nicht rechnen müssen, wenn 

sie die betreffende Schneesportanlage benutzen. Es handelt sich insbesondere um dieje-
nigen Gefahren, die der Benutzer bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht erkennen 
kann und die wie eigentliche Fallen wirken (Schutz vor fallenartigen Gefahren);
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b)  dafür zu sorgen, dass die Pistenbenutzer vor Gefahren bewahrt werden, die selbst bei vor-
sichtigem und den Verhältnissen angepasstem Fahren nicht vermieden werden können. 
Dies betrifft namentlich die Gefahr, dass Schneesportler stürzen und danach weitergleiten, 
ohne wirksam bremsen und steuern zu können (Schutz vor unvermeidbaren Gefahren).

Weitergehende Gefahrbeseitigungspflichten bestehen nicht.

Die Verkehrssicherungspflicht ist sachlich begrenzt durch
a) die Zweckbestimmung der Anlage: Sicherungsvorkehrungen können nur im Rahmen des 

bestimmungsgemässen Gebrauchs erwartet werden. Die Verkehrssicherungspflicht be-
zweckt nicht den Schutz von Schneesportlern, welche die Schneesportanlage bestim-
mungswidrig benutzen (z. B. eine Piste mit dem Schlitten oder ausserhalb der Betriebs-
zeit der Transportanlagen befahren). 

b) die Eigenverantwortung der Schneesportler: Wer eine Schneesportanlage benützt, hat 
es weitestgehend in der Hand, Unfälle durch ein vorsichtiges, den Eigenheiten der Anlage 
(z. B. Schwierigkeitsgrad, Signale, Absperrungen), dem eigenen Können sowie den gege-
benen Gelände-, Sicht- und Schneeverhältnissen angepasstes Verhalten zu vermeiden. 
Die Schneesportler haben deshalb grundsätzlich selber die Verantwortung für einen Un-
fall auf Schneesportanlagen zu tragen. Dies gilt auch für Kinder. Es ist Sache der Eltern 
oder anderer zuständiger Aufsichtspersonen dafür zu sorgen, dass die unter ihrer Obhut 
stehenden Kinder für sie geeignete Anlagen benutzen und sich hinreichend sorgfältig und 
aufmerksam verhalten. Der Verkehrssicherungspflichtige ist auch nicht verantwortlich 
für Schneesportler, die durch ein sorgfaltswidriges Verhalten andere Anlagenbenutzer 
gefährden oder schädigen. Solche fehlbaren Personen haben im Kollisionsfall für den von 
ihnen verursachten Schaden vollumfänglich selber einzustehen.

c) die Verhältnismässigkeit und Zumutbarkeit der Gefahrenabwehr: Zu treffen sind nur  
solche Schutzmassnahmen, die nach der Verkehrsübung in sachlicher, räumlicher und 
zeitlicher Hinsicht effektiv erforderlich sind und aufwand- und kostenmässig in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum Schutzinteresse der Anlagenbenutzer stehen. Das Schutzinteresse 
hängt dabei massgebend von der Möglichkeit der Eigenvorsorge, dem Grad der (durch die 
Schneesportler nicht selber steuerbaren) Gefährdung, der Eintretenswahrscheinlichkeit 
sowie der zu erwartenden Schadenschwere ab. 

Die Verkehrssicherungspflicht ist zeitlich begrenzt auf die Dauer der normalen Betriebszeit 
der Transportanlagen. Ausserhalb dieser Betriebszeit muss der Verkehrssicherungspflich-
tige die Schneesportanlagen unterhalten und vor allem die Pisten maschinell herrichten  
(präparieren) können. Die Schneesportanlagen sind geschlossen und stehen den Schneesport-
lern nicht zur Verfügung. Für ihre Benützung ist jede Haftung ausgeschlossen.
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Die Verkehrssicherungspflicht ist räumlich begrenzt auf die für die Schneesportanlage zur 
Verfügung gestellte, markierte Schneesportfläche. Im freien Gelände ausserhalb der 
Schneesportanlagen besteht keine Sicherungspflicht.

Der Benutzer einer Schneesportanlage hat sich sorgfältig zu verhalten und dabei die zehn 
vom Internationalen Skiverband (FIS) festgelegten Regeln zu beachten (FIS-Regeln, siehe An-
hang A). Diese Regeln sind Ausdruck der gemeinsamen Rechtsgrundsätze des Schneesports, 
entsprechen in sportlicher Hinsicht den Eigenheiten des Skifahrens und Snowboardens, sind 
klar, eindeutig, einfach, allgemein und schnell verständlich gefasst und tragen den gegebenen 
Verhältnissen des Massenverkehrs auf den Pisten weltweit Rechnung. 

Die FIS-Regeln richten sich an die Skifahrer und an die Snowboarder. Sie gelten aber auch 
für alle weitern Benutzer von Schneesportanlagen. Zusätzlich hat die Schweizerische Kom-
mission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten SKUS im Einvernehmen mit den Snow-
board-Verbänden spezifische Regeln geschaffen, die von den Snowboardern besonders zu 
beachten sind (SKUS-Richtlinien für Skifahrer und Snowboarder, siehe Anhang B). Diese 
SKUS-Richtlinien enthalten auch die Regeln für das Verhalten in Snowparks. Auf Schlittel-
anlagen sind zusätzlich die Verhaltensregeln für Schlittler (Anhang C) zu beachten.

Der Betreiber einer Schneesportanlage darf erwarten, dass die Schneesportler sich regel-
konform verhalten und insbesondere auch die FIS-Regel 2 (Fahren auf Sicht, Beherrschung 
der Geschwindigkeit und Fahrweise) sowie die FIS-Regel 8 (Beachtung der angebrachten  
Markierungen, Signale und Absperrungen) einhalten. Hinsichtlich solcher Sportler, welche 
die Anlage in Missachtung der FIS-Regeln benutzen, sind keine besonderen Sicherungs-
vorkehrungen zu treffen. 
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II. Schneesportanlagen

Schneesportanlagen sind markierte und gegen alpine Gefahren (Lawinen- und Absturzge-
fahr) gesicherte Schneesportflächen, die von den Betreibern dem Publikum zur Verfügung 
gestellt werden. 

Unterschieden werden einerseits Pisten (blau, rot und schwarz markiert), Abfahrten (gelb 
markiert) und Schneesportwege (kurz: Wege), die für das Ski- und Snowboardfahren bestimmt 
sind (Ziff. 41 ff.), und anderseits Sonderanlagen, die verschiedenen Zwecken dienen.

Pisten sind präparierte Schneesportflächen. Sie werden angelegt, hergerichtet, unterhalten 
und kontrolliert (einschliesslich Schlusskontrollen). Sie werden zudem nach Schwierigkeits-
graden eingestuft. 

Abfahrten sind nicht präparierte Schneesportflächen. Sie werden nur beschränkt angelegt, 
hergerichtet und kontrolliert (keine Schlusskontrollen). 

Pisten und Abfahrten können über Wege führen. Wege können auch Pisten sowie Abfahrten 
untereinander verbinden. Sie erhalten grundsätzlich die gleiche Ausgestaltung wie die Pisten 
oder Abfahrten, zu denen sie gehören oder die sie verbinden. 

Sonderanlagen werden ihrer Zweckbestimmung entsprechend ausgestaltet. Sie sind von  
den Pisten und Abfahrten zu trennen und deutlich zu kennzeichnen. 

Das Gelände abseits von Schneesportanlagen ist freies Schneesportgelände (kurz: freies  
Gelände), das weder markiert noch gegen alpine Gefahren gesichert wird. Das gilt insbeson-
dere für «wilde Pisten» und Varianten. Diese werden nicht gesichert.

1 Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten, alpinen Schneesport zu betreiben

Schneesportanlagen ↗ Ski- und Snowboardfahren auf
– Pisten (blau/rot/schwarz markiert) 
– Abfahrten (gelb markiert)
– Schneesportwegen (kurz: Wege)

↘ Sonderanlagen
– Snowparks, Slowslopes, Rennstrecken usw. 
– Schlittelwege und Schlittelparks
– Langlaufloipen
– Winterwanderwege und Schneeschuhrouten

 freies Gelände ↗ Varianten, Freeride Areas

↘ wilde «Pisten»
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2 Schneesportanlagen
 
Allen Schneesportanlagen gemeinsam ist, dass sie markiert und vor alpinen Gefahren  
(Lawinen- und Absturzgefahr) gesichert werden. Es sind geschützte Schneesportflächen, 
die von den Anlagebetreibern den Schneesportlern zum bestimmungsgemässen Gebrauch 
zur Verfügung gestellt werden. 
 

3 Pisten
 
Pisten sind allgemein zugängliche, präparierte Schneesportflächen, die zum Ski- und Snow-
boardfahren bestimmt (s. Kap. X) und hierfür besonders geeignet sind. Der Ski- und Snow-
boardsport wird hauptsächlich auf Pisten ausgeübt.
 
Die Pisten werden vom Verkehrssicherungspflichtigen
– angelegt (s. Kapitel III);
– markiert und nach Schwierigkeitsgraden eingestuft (s. Kapitel IV); 
– umfassend hergerichtet, unterhalten und im Hinblick auf den Zustand von Markierung, 

Signalisation und Piste kontrolliert (Zustandskontrollen). 
– Zur Sicherheit der Pistenbenutzer werden zudem Schlusskontrollen durchgeführt  

(s. Kapitel IX).
 
a) Die Herrichtung
Vor der erstmaligen Verkehrseröffnung muss eine Piste hergerichtet werden. Die Herrich-
tung umfasst neben der Sicherung absturzgefährlicher Stellen (dazu Kapitel VII) die Beseiti-
gung der wegräumbaren Hindernisse (aa), soweit nötig die Sicherung der nicht wegräum-
baren Hindernisse (bb) sowie die Präparation der Schneesportfläche (cc). 
 
aa) Wegräumbare Hindernisse, insbesondere Zäune
Zur Herrichtung gehört die Beseitigung der wegräumbaren Hindernisse, die nach der Anlage 
der Piste entstanden sind. Als wegräumbar gelten alle nicht fest mit dem Erdboden verbun-
dene Objekte, die ohne nennenswerten Aufwand von der Piste entfernt werden können und 
nicht wie etwa ein mobiler Schneeerzeuger aufgrund ihrer Zweckbestimmung standort-
gebunden sind. 
 
Einfriedungen wie Holz- und Stacheldrahtzäune sind typische Beispiele für wegräumbare 
Hindernisse. Sie müssen im Bereich der Pisten niedergelegt werden. In einigen Kantonen, 
beispielsweise Glarus, St. Gallen, Waadt und Wallis, ist der Besitzer gesetzlich verpflichtet, 
Einfriedungen, welche die Ausübung des Schneesports erschweren, vorübergehend wegzu-
nehmen. Die Unternehmungen haben diesfalls im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu 
kontrollieren, ob die Arbeit von den Besitzern vorgenommen wurde.
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bb) Nicht wegräumbare Hindernisse
 
Nicht wegräumbare Hindernisse können natürlichen Ursprungs (wie Bäume, Baumstrünke 
und -stümpfe, Stein- und Felsblöcke, Geländeeinschnitte wie Gräben und Bachbette usw.) oder 
künstlich geschaffen sein (Betonsockel, Mauern, Schächte, Brunnen, Schneeerzeugungsan-
lagen, Hydranten, Rohre, tiefhängende Leitungen, Telefonstangen, Leitungs-, Skilift- und Seil-
bahnmasten, Über- und Unterführungen usw.). Solche Hindernisse sind je nach Gefahrenlage 
nötigenfalls zu signalisieren oder zu entschärfen (dazu Kapitel VI hienach). Dasselbe gilt für 
Hindernisse, die aus Zweckmässigkeitsüberlegungen nicht weggeräumt werden.
 
cc) Präparation
Die Pisten sind mit Pistenbearbeitungsmaschinen zu präparieren. Die Herrichtung von Hand 
mit Ski oder Schaufeln eignet sich höchstens für kleine Abschnitte.
 
b) Unterhalt
aa) Funktion und Umfang
Die Pisten sind in einem guten Zustand zu halten. Die ursprünglich hergerichtete Piste bildet 
dabei den Massstab der durchzuführenden Unterhaltsarbeiten. 

Der Unterhalt erstreckt sich auch auf die auf den Pisten errichteten Kunstbauten, beispiels-
weise Brücken, Unterführungen und Galerien.

Die Pisten müssen nicht jeden Tag maschinell präpariert werden. Geboten ist die Präpara-
tion grundsätzlich nach einem grösseren Schneefall.
 
Schwarze Pisten und rote Pisten können nach Neuschneefällen im Naturzustand belassen 
werden, um den Benutzern zusätzlich zu den gelb markierten Abfahrten gesicherte Tief-
schneeabfahrten zur Verfügung zu stellen.
 
bb) Buckel und Löcher
Die Frage, ob Buckel, welche sich im Laufe des Winters auf viel befahrenen und steilen Pisten 
bilden, abgetragen werden müssen, beantwortet sich nach dem Schwierigkeitsgrad der Piste. 
Je schwerer die Piste, desto weniger drängt sich die Entfernung dieser Hindernisse auf,  
welche vom technisch gut ausgebildeten und konditionell starken Pistenbenutzer geradezu 
gesucht werden.
 
Löcher, welche gestürzte Pistenbenutzer hinterliessen, gehören zu den typischen Gefahren 
des Pistenfahrens. Der Pistenbenutzer muss mit ihnen rechnen (FIS-Regel 2).
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cc) Ausaperungen, Vereisungen oder Verwehungen
Ausaperungen, Vereisungen oder Verwehungen sind Pistenschwierigkeiten, welche die 
Schneesportler grundsätzlich selber meistern müssen (FIS-Regel 2). Seitens des Verkehrs-
sicherungspflichtigen werden sie im Rahmen der Pistenpräparation bearbeitet. Eine Kenn-
zeichnung oder Behebung ist geboten an den eigentlichen Schlüsselstellen einer Piste, wie 
Engpässen, Kehr- und Wendeplätzen, Kreuzungen mit anderen Abfahrten, Strassen, Bahnen 
und Skiliften. Je nach Jahreszeit und Wetter sind solche Stellen öfters zu überwachen.

Bei totaler Vereisung steiler Pisten ist eine Sperrung angezeigt, wenn die Piste für Schnee-
sportler mit einem dem markierten Schwierigkeitsgrad entsprechenden Können nicht mehr 
befahrbar ist.
 
c) Zustandskontrollen
 
Die Zustandskontrolle umfasst die Kontrolle des allgemeinen Pistenzustandes, der Markie-
rungen und der bereits vorhandenen Signalisation (Hinweissignale, Gefahrensignale, Warn-
tafeln und Sperrtafeln inkl. Absperrungen und Abschrankungen) sowie die Feststellung neuer 
Gefahrenherde auf der Piste, am Pistenrand und im unmittelbaren Randbereich einer Piste 
(wie natürliche und künstliche Hindernisse, Vereisungen, Ausaperungen, Verwehungen),  
die besondere Massnahmen oder Unterhaltsarbeiten erfordern.
 
Kontrollen sind dann durchzuführen, wenn der Verkehrssicherungspflichtige aufgrund der 
konkreten Verhältnisse (topografische und atmosphärische Verhältnisse, Pistenfrequenz)  
annehmen muss, dass auf der Piste gefahrenbringende Veränderungen eingetreten sind.
 
Hinsichtlich einzelner Hindernisse (wie Baumstrünke und Steinblöcke) und Sicherungs-
vorkehrungen kann sich die Lage je nach Schneehöhe rasch ändern. Dem hat der Sicherungs-
pflichtige Rechnung zu tragen.
 
 
4 Abfahrten (gelb markiert)
 
Die gelb markierten Abfahrten – früher Abfahrtsrouten genannt (in Deutschland und Öster-
reich «Skirouten») – sind allgemein zugängliche, nicht präparierte Flächen, die zum Ski- und 
Snowboardfahren bestimmt und geeignet sind. Sie bieten geübten Schneesportlern die  
Möglichkeit, abseits der Pisten im nicht präparierten Gelände eine vor alpinen Gefahren  
gesicherte Schneesportfläche zu befahren. 
 
Im Gegensatz zu den Pisten werden die Abfahrten
– nicht nach Schwierigkeitsgrad eingestuft; 
– bloss beschränkt angelegt, hergerichtet und kontrolliert.
– Schlusskontrollen werden keine durchgeführt.  
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Die Herrichtung umfasst die Absperrung absturzgefährlicher Stellen (s. Kapitel VII) sowie die 
Beseitigung oder Signalisation fallenartiger künstlicher Hindernisse in unmittelbarer Nähe 
(max. 15 Meter links/rechts) der Mittelmarkierung oder innerhalb allfälliger seitlicher Be-
grenzungen (s. Kapitel VI). Dazu gehört auch das Niederlegen von Zäunen. 
 
Auf Abfahrten wird der Zustand der angebrachten Markierungen und Signalisationen kon-
trolliert. Die Kontrollintervalle richten sich nach den konkreten Verhältnissen.

5 Wege

Schneesportwege sind für das Skifahren und Snowboarden geschaffene oder geöffnete Wege, 
die Teile von Pisten oder Abfahrten darstellen oder solche untereinander verbinden. Sie  
erhalten grundsätzlich die gleiche Ausgestaltung wie die Pisten oder Abfahrten, deren Teil sie 
sind oder die sie miteinander verbinden. Sie weisen indessen gewisse Besonderheiten auf, na-
mentlich betreffend die Anlage (N. 74), den Pistenrand (N. 116 ff.) und die Markierung (N. 120). 
 
 
6 Sonderanlagen
 
Auf oder neben den Pisten können für die Skifahrer und Snowboarder zu bestimmten  
Zwecken Sonderanlagen wie Anfängergelände, Snowparks, Slowslopes, Kidsparks, Renn- 
und Trainingsstrecken, Geschwindigkeitsmessstrecken usw. ausgeschieden werden.
 
Ebenso können im Einzugsgebiet der Bahnen für weitere Schneesportaktivitäten Sonder-
anlagen erstellt werden, wie z. B. Schlittelwege und Schlittelparks, Langlaufloipen oder  
Winterwanderwege und Schneeschuhrouten. 
 
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Sonderanlagen angelegt, hergerichtet, unterhal-
ten und gesichert werden, ergibt sich aus dem Benützungszweck der Anlage. Sie sind im  
Minimum zu markieren und vor alpinen Gefahren (Absturz- und Lawinengefahr) zu sichern. 
Weitere spezifische Sicherungspflichten gelten für sie nach den Richtlinien nur, soweit dies 
ausdrücklich erwähnt wird. Für Snowparks siehe Kapitel XV hienach, für Schlittelwege und 
Schlittelparks Kapitel XVI, für Langlaufloipen, Winterwanderwege und Schneeschuhrouten 
Kapitel XVII.
 
Der Zugang zu Sonderanlagen ist mit Worten oder Symbolen so zu kennzeichnen, dass der 
Benutzungszweck ersichtlich ist.
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Sonderanlagen aller Art sind von den Pisten und Abfahrten zu trennen und deutlich zu kenn-
zeichnen. Sie können auf den Orientierungstafeln bekannt gegeben werden.

Für die Benützung von Sonderanlagen gelten wie auf den markierten Pisten und Abfahrten 
die 10 FIS-Verhaltensregeln sowie allgemein der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit. Ent-
sprechend sind Hinweise wie «Benützen auf eigene Gefahr» und Ähnliches zu unterlassen.

Wo eine Bergbahnunternehmung sich mit von Dritten angelegten Schneesportanlagen nicht 
befassen will, ist darauf zu achten, dass die Anlage weder auf Orientierungstafeln noch auf 
Prospekten der Bahn eingetragen werden, weil sonst der Eindruck entstehen kann, die An-
lage werde von der Bahnunternehmung betrieben und sie zeichne für diese verantwortlich.

7 Das freie Schneesportgelände (kurz: das freie Gelände) 

a) Varianten, Freeride Areas und wilde «Pisten»

Alles, was nicht als markierte Schneesportanlage bereitgestellt wird, ist freies Gelände.

Das Variantenfahren/Freeriden ist heute eine sehr verbreitete Spielart des Schneesports, bei 
der von den Bergbahnen transportierte Skifahrer und Snowboarder die Schneesportanlagen 
verlassen, um durch unberührten Schnee ihre Spuren zu ziehen. Im freien Gelände entstehen 
dadurch sogenannte Varianten. Werden ganze Hänge befahren, ist auch von Freeride Areas 
die Rede.

Variantenfahrer/Freerider suchen das Pulverschneeerlebnis. Ist das Gelände zerfahren, ver-
liert es seinen Reiz. Gewisse Varianten werden indessen auch aus anderen Gründen genutzt, 
etwa als Abkürzungen auf einer Piste, als Verbindungen zwischen verschiedenen Pisten oder 
als Ausweitung von Pisten. Werden solche Strecken stark befahren, können vor allem bei  
länger ausbleibendem Schneefall ausgefahrene Verkehrsflächen mit einem fürs Auge pisten-
artigen Charakter entstehen. Man spricht diesfalls von wilden «Pisten».

b) Keine Verkehrssicherungspflicht im freien Gelände

Das freie Gelände wird von den Schneesportlern ausschliesslich auf eigene Verantwortung 
befahren.

Varianten, Freeride Areas und wilde «Pisten» sind allgemein zugängliche, von den Schneesport-
lern selber geschaffene Abfahrten. Sie werden vom Verkehrssicherungspflichtigen weder 
markiert, hergerichtet, kontrolliert noch vor alpinen Gefahren gesichert.
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Auf den wilden «Pisten» und Varianten selber hat jede Signalisation zu unterbleiben. Auch für 
Freeriding oder Freeride Areas ist keinerlei Signalisation anzubringen.

Die in der Werbung enthaltene Aussage über die Möglichkeit des Variantenfahrens/Free ridens 
im Schneesportgebiet («Freeride-Mekka», «Powder-Plausch», «Off-Pisten-Abenteuer», 
«herrliche Tiefschneeabfahrten» und dergleichen) begründen keine Verantwortlichkeit des 
Bergbahnunternehmens für das freie Gelände. Derart allgemeine Werbeaussagen können 
nicht dahingehend verstanden werden, dass die Varianten und Freeride Areas abseits der 
Schneesportanlagen kontrolliert und vor Gefahren gesichert werden.

Um unzutreffende Sicherheitserwartungen zu vermeiden, sind die konkreten Varianten und 
Freeride Areas auf den Orientierungs- und Panoramatafeln nicht auszuweisen. Ebenso ist an 
den Freeride-Checkpoints von einer grafischen Darstellung der Freeride-Möglichkeiten im 
Skigebiet abzusehen.

c) Allgemeine Orientierung

Bei Orientierungs- und Panoramatafeln sollen die Schneesportler mittels einer Zusatztafel 
generell über die zu erwartenden Leistungen der verkehrssicherungspflichtigen Unterneh-
mungen informiert werden. Empfohlen wird folgender Wortlaut:

«Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur  
die markierten und geöffneten Pisten!»

Für Freerider können sogenannte Freeride Checkpoints geschaffen werden (vgl. N. 180 ff. 
hienach).

d) Warnung der Pistenbenutzer 

Zur örtlichen Signalisierung der Abzweigung von wilden «Pisten» und Varianten vgl. N. 121 ff., 
zu den Massnahmen bei erheblicher Lawinengefahr N. 177 ff., zur Verkehrssicherungspflicht 
bei Gletscherabfahrten N. 129 und 158 ff. hienach.

e) Überprüfung der Pistenführung

Die Entstehung einer wilden «Piste» kann ein Hinweis sein, dass die Pistenführung auf ihre 
Zweckmässigkeit hin zu überprüfen ist. Die Bergbahnen sind jedoch nicht verpflichtet, eine 
wilde «Piste» in eine offizielle, gesicherte Piste oder Abfahrt umzuwandeln.
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III. Anlage der Pisten und Abfahrten

Pisten und Abfahrten sind, soweit es die Geländeverhältnisse erlauben, in möglichst gefahr-
losem Gelände anzulegen. 

Die Anlage von Abfahrten wird auf geübte Benutzer/-innen ausgerichtet.

Neu anzulegende Wege die ganz oder teilweise als Piste oder Abfahrten genutzt werden,  
dürfen nicht mehr als 6 Grad Gefälle aufweisen und sollen mindestens 5 Meter breit sein.  
Wo das Gelände steilere Teilstücke bedingt, sind ausreichende Bremsräume zu schaffen. 

Engpässe, Kreuzungen und Einmündungen sind zu signalisieren (Tafel Nr. 6 und 7). Stark  
frequentierte Pistenabschnitte und Schlüsselstellen können mit «LANGSAM»-Bändern  
Nr. 11 als Langsamfahrzonen gekennzeichnet werden.

1 Das Anlegen von Pisten

a) Der Begriff
 
Unter dem Anlegen versteht man die grundsätzliche Planung und den Bau einer Piste.

Der Pistenbau ist eine Tätigkeit, die während des Sommers erfolgen muss. Ziel ist es, hinrei-
chend breite und möglichst hindernisfreie Flächen zu schaffen. Dies kann zum Teil erhebliche 
bauliche Arbeiten und Eingriffe erfordern, beispielweise das Schlagen von Waldschneisen,  
die Anlage von Kehrplätzen und Wegen, die Sprengung von Felsen, die Beseitigung von Hinder-
nissen wie Betonsockel aufgehobener oder verlegter Skilifte, der Bau von Brücken, Unterfüh-
rungen und Galerien sowie Erdbewegungen.
 
b) Pistenzahl und Pistenbreite
 
Pisten sind in genügender Anzahl und Breite anzulegen, so dass ihre Aufnahmefähigkeit der 
Förderleistung der Transportanlagen entspricht.
 
In jedem durch eine Transportanlage erschlossenen Gebiet muss mindestens eine Piste oder 
Abfahrt bereitgestellt werden. 

Wo die Bergbahn lediglich einen Aussichtspunkt im Hochgebirge erschliesst oder die Berg-
station höchstens als Ausgangspunkt für Hochtouren durch Tourengänger dient, ist an der 
Talstation darauf hinzuweisen, dass keine markierte Piste oder Abfahrt zur Verfügung steht. 
Zudem ist bei der Bergstation für einen sicheren Ausstieg ins Tourengelände zu sorgen und 
das Warnsignal 12 anzubringen.
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c) Langsamfahrzonen
 
Stark frequentierte Pistenabschnitte und Schlüsselstellen können mit «Langsam»-Bändern 
zu Langsamfahrzonen bestimmt werden.
 
d) Engpässe
 
Engpässe, wie Brücken, Unterführungen, Hohlwege, Schneisen und Zaunlücken, sind mit  
dem Gefahrensignal 6 (Engpass) anzuzeigen.
 
Vor und in Engpässen sind die Pisten besonders genau zu markieren.
 
Besonders gefährliche wie beispielsweise unübersichtliche Engpässe sind durch eine  
Schikane zu entschärfen (s. N. 65).
 
e) Kreuzungen und Einmündungen von Pisten und Abfahrten
 
Kreuzungen und Einmündungen von Pisten und Abfahrten sind mit dem Gefahrensignal  
«Kreuzung» anzuzeigen. Die Markierungen sind enger zu setzen und gegebenenfalls mit Rich-
tungspfeilen (Signal 3) zu versehen.
 
f) Kreuzungen mit Strassen

Markierte Pisten, die mit Motorfahrzeugen befahrene Strassen kreuzen, stellen Gefahren-
herde dar. Solche Kreuzungen sollten bei der Anlage der Piste vermieden werden. Lassen sie 
sich nicht umgehen, so müssen sie in jedem Fall mit dem Gefahrensignal 7 (Kreuzung) und 
der Zusatztafel 7b (Kreuzung mit Strasse) signalisiert werden. 

Zusätzlich muss die Kreuzung entschärft werden, wenn sie für die Pistenbenutzer und/oder 
Automobilisten unübersichtlich ist oder es sich um eine regelmässig befahrene Strasse  
handelt. Die Entschärfung geschieht durch den Einbau einer Schikane. Die vor der Strasse zu 
errichtende Schikane soll so angelegt werden, dass die Pistenbenutzer möglichst mit der  
Geschwindigkeit null zum Übergang kommen.

Ist eine Kreuzung sowohl unübersichtlich als auch regelmässig mit Motorfahrzeugen befahren 
(z. B. Kreuzung einer kurvenreichen Passstrasse in einem Wintersportort in un mittelbarer 
Nähe der Talstation), ist eine Verlegung der Piste oder der Bau einer Über- oder Unterfüh-
rung zu prüfen. Ist eine solche Massnahme aufgrund der topografischen Verhältnisse oder 
aus anderen Gründen nicht möglich oder finanziell nicht zumutbar, so haben sich die Ver-
kehrssicherungspflichtigen an die örtlich und sachlich zuständige Polizeibehörde zu wenden. 
Diese hat zu entscheiden, ob auf der öffentlichen Strasse ein besonderes Signal anzubringen ist.
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g) Kreuzungen mit Skiliften
 
Das Reglement über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, 
Skilifte und Schrägaufzüge (Fassung 2007) schreibt vor:

«Höhengleiche Kreuzungen mit Skiabfahrten sind möglichst zu vermeiden. 
Wo Kreuzungen zugelassen werden, muss die Sicherheit der Lift-  

und Pistenbenutzer durch zweckentsprechende Massnahmen wie Kenn-
zeichnung und Leiteinrichtungen gewährleistet sein.»

 
Zur Signalisation solcher Kreuzungen ist das Signal 7 (Kreuzung) mit der Zusatztafel 7a  
(Kreuzung mit Skilift) zu verwenden.
 
Ist die Kreuzung unübersichtlich, so muss sie zusätzlich durch eine Schikane entschärft  
werden (s. N. 65). 
 
Im Bereich von Doppelskiliftanlagen sind die markierten Pisten so anzulegen, dass sie die 
Trassees nach Möglichkeit nicht kreuzen.
 
h) Start- und Landeplätze für Delta- und Gleitschirmflieger
 
Delta- und Gleitschirmflieger dürfen gemäss Art. 8 Abs. 1 der Verordnung über Luftfahrzeuge 
besonderer Kategorien vom 24. November 1994 (SR 748.941) nicht auf Pisten starten und landen. 
Soweit die verkehrssicherungspflichtigen Unternehmungen Start- und Landeplätze anlegen, 
sind diese deutlich von den Pisten zu trennen, mit dem Hinweissignal 21 zu kennzeichnen und 
vor Lawinen zu sichern. Sie können auf den Orientierungshilfen eingetragen werden.
 

2 Das Anlegen der Abfahrten
 
Die Anlage der Abfahrten wird auf geübte Schneesportler ausgerichtet.

Bauliche Arbeiten und Eingriffe sind nur ausnahmsweise erforderlich.
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3 Das Anlegen der Wege
 
Die bei der Neuanlage von Wegen zu beachtenden Vorgaben entsprechen der Erfahrungstat-
sache, dass Wege mit einem geringen Gefälle von nicht mehr als 6° (ca. 10 %) und einer Breite 
von mindestens 5 Meter auch von ungeübten Schneesportlern problemlos befahren werden  
können. Wo das Gelände steilere Teilstücke eines Weges bedingt, sind soweit möglich ausrei-
chende Bremsräume zu schaffen. Sofern die Wege nicht ausreichend breit angelegt werden 
können, ist das Gefälle entsprechend zu vermindern. 
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IV. Markierung und Signalisation

Die Pisten und Abfahrten sind so zu markieren, dass deren Benutzer/-innen auch bei schlech-
ten Sichtverhältnissen sicher den Weg ins Tal finden. Die Markierungen müssen während des 
ganzen Winters kontrolliert und instandgehalten werden.

Um das Erkennen der Markierung bei schlechter Sicht zu verbessern, soll diese mit oranger 
Tagesleuchtfarbe ergänzt werden. 

Pisten werden beidseits markiert und nach ihrem Schwierigkeitsgrad wie folgt eingestuft:

Leichte Pisten 
blaue Farbe

Blaue Pisten dürfen 15°Längs- und Quergefälle nicht über-
steigen, mit Ausnahme kürzerer Teilstücke in offenem Ge-
lände.

Mittelschwere Pisten 
rote Farbe

Rote Pisten dürfen 25° Längs- und Quergefälle nicht über-
steigen, mit Ausnahme kürzerer Teilstücke in offenem Ge-
lände.

Schwere Pisten 
schwarze Farbe

Pisten, welche die Maximalwerte für rote Pisten übersteigen, 
sind schwarz zu markieren.

Die Markierung des rechten und linken Pistenrands ist unterschiedlich zu gestalten, damit 
die Benutzer/-innen die beiden Pistenränder zweifelsfrei auseinanderhalten können. Traver-
sen sind beidseitig zu markieren.

Abfahrten 

gelbe Farbe Gelbe Abfahrten sind nicht nach Schwierigkeitsgraden  
eingestuft. Ihr Befahren ist geübten Schneesportlern vor-
behalten.

Abfahrten sind in der Mitte zu markieren. Zudem sind die Länge, die Höhendifferenz sowie 
die maximale Breite zu Beginn anzugeben. 

Auf Pisten und Abfahrten sind die nötigen Gefahren-, Warn-, Sperr- und Hinweissignale  
anzubringen.
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1 Die Markierung der Pisten und Abfahrten

a) Die Funktionen der Markierung

Pisten und Abfahrten weisen zwei gemeinsame Merkmale auf: die Markierung und die Siche-
rung vor alpinen Gefahren.

Die Markierung hat eine Orientierungs- und eine Informationsfunktion zu erfüllen.

Pisten und Abfahrten sind so zu markieren, dass deren Benutzer auch bei schlechten (nicht 
aber extremen) Sichtverhältnissen den Weg ins Tal finden. Das ist die Orientierungsfunktion.

Die Informationsfunktion besteht einerseits darin, dass die Schneesportler vor dem Start  
erkennen können, ob sie sich am Ausgangspunkt einer Piste oder einer Abfahrt befinden,  
andererseits sollen sie über den Schwierigkeitsgrad einer Piste aufgeklärt werden.

b) Art der Markierung

Pisten und Abfahrten sind unterschiedlich zu markieren.

Pisten werden beidseitig entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad in blauer, roter oder schwar-
zer Farbe markiert (s. N. 90 ff. hienach).

Traversen sind beidseits zu markieren.

Die Markierung des rechten und des linken Pistenrandes ist unterschiedlich zu gestalten,  
damit die Pistenbenutzer die beiden Pistenränder auseinanderhalten können.

Auf – beziehungsweise unmittelbar bei – den Orientierungs- und Panoramatafeln sowie in 
Prospekten mit Streckenplänen ist deutlich darauf hinzuweisen, wie sich die Kennzeichnung 
des rechten Pistenrandes von jener des linken unterscheidet.

Zur Markierung des Pistenrands auf Wegen s. N. 120 hienach.

Abfahrten werden in gelber Farbe in der Mitte markiert. Sie können auch beidseitig begrenzt 
werden. Verwechslungen mit Wanderwegweisern sind auf geeignete Art (Verdecken, Umlegen) 
zu vermeiden. 

Bei Abfahrten erfolgt keine Einstufung nach Schwierigkeitsgrad.
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Für die Markierung und Signalisation sollen nach Möglichkeit Stangen aus Kunststoff oder 
Holzstangen von weniger als 6 cm Durchmesser verwendet werden. 

Kritische Stellen von Pisten und Abfahrten (wie Abzweigungen, Kreuzungen, Engpässe oder 
scharfe Richtungswechsel) müssen besonders genau markiert und signalisiert werden.

Die Markierung von Pisten und Abfahrten ist absolut notwendig. Die Unternehmungen können 
sich der Verkehrssicherungspflicht nicht dadurch entziehen, dass sie Pisten oder Abfahrten 
nicht markieren.

c) Die seitliche Begrenzung der Pisten

Bei Pisten kennzeichnet die Seitenmarkierung den Pistenrand. Die Pisten sind damit seitlich 
klar begrenzt.

d) Die Einstufung nach Schwierigkeitsgrad

Zur ordnungsgemässen Anlage einer Piste gehört die Einstufung nach ihrem Schwierigkeits-
grad. Der Schneesportler muss vor dem Start zu einer Piste die Möglichkeit haben, ungefähr 
die Anforderungen zu erkennen, die an ihn gestellt werden. Das Mass der anzuwendenden 
Sorgfalt richtet sich nach dem markierten Schwierigkeitsgrad.

Der Einstufung nach Schwierigkeitsgrad liegen normale Verhältnisse zugrunde. Alleiniger 
Massstab für die Einstufung ist die Geländebeschaffenheit. Der Pistenbenutzer hat zu berück-
sichtigen, dass ungünstige Wetter- und Schneeverhältnisse den Schwierigkeitsgrad erhöhen.

Das Längs- und Quergefälle gemäss Einstufung ist einzuhalten, mit Ausnahme kürzerer Teil-
stücke in offenem Gelände. Solche Teilstücke müssen in einem angemessenen Verhältnis zur 
Gesamtlänge der Piste stehen, dürfen in keinem Fall den Wert des nächst höheren Schwie-
rigkeitsgrades überschreiten und richten sich im Übrigen massgebend nach der Beschaffen-
heit des Auslaufs. 

e) Die Kontrolle der Markierungen

Die Markierungen müssen während der ganzen Saison kontrolliert und instandgehalten wer-
den.
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2 Die Signalisation

a) Allgemeines

Die Pisten sind gemäss den Richtlinien der SKUS zu signalisieren. Die SKUS unterscheidet 
zwischen Gefahren-, Warn-, Sperr- und Hinweissignalen.

Vor Gefahren wird mit Gefahrensignalen (SKUS-Richtlinien Ziff. 84) sowie mit Warnsignalen 
(SKUS-Richtlinien Ziff. 85) oder in gleichwertiger Weise (z. B. grosse Banner) gewarnt.

Signale sind an gelb-schwarzen Stangen anzubringen.

Signale dürfen keine Reklame tragen und sind so aufzustellen, dass sie sich ausschliesslich 
an die Benutzer von Schneesportanlagen richten und von Strassenbenutzern nicht auf sich 
bezogen werden. Der letztgenannte Grundsatz gilt insbesondere bezüglich der Gefahren-
signale.

Die Signalisation erfüllt ihren Zweck nur dann, wenn sie den tatsächlichen, jeweils gegebenen 
Verhältnissen entspricht.

b) Absperrung

Die Absperrung ist eine optische, nicht stabile Konstruktion, die jederzeit umgangen werden 
kann.

Absperrungen sind in geeigneter Weise, namentlich mit Wimpelseilen (Warnsignal 9),  
gekreuzten Gefahrenstangen (Warnsignal 10), Absperrbändern oder Netzen, gut sichtbar  
zu machen. 

c) Abschrankung

Die Abschrankung ist eine stabile Konstruktion, die das Befahren der Gefahrenzone aus-
schliesst (z. B. Sicherheitsnetze, Holzwände).

Abschrankungen sind in der Regel gut sichtbar und deshalb nicht besonders zu kennzeichnen.
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V. Pistenrand

Die beidseitige Markierung kennzeichnet den Pistenrand. Die Pisten sind damit seitlich  
begrenzt. 

Der Pistenrand ist einschliesslich eines Randbereichs von 2 Meter Breite wirksam zu sichern, 
wenn Hindernisse die Benutzer/-innen gefährden (Ziff. 28 f.) oder Absturzgefahr besteht (Ziff. 
31 f.). Sturzräume sind nicht zu schaffen. 

Die Wege werden durch den Rand klar begrenzt. Es besteht kein Randbereich zum gefahr-
losen Abschwingen und Stehenbleiben. Sicherungsmassnahmen am Rand sind daher nur er-
forderlich, wenn erhebliche besondere Gefahren bestehen. Böschungen sind nicht zu sichern.

Technisch beschneite Pisten bei schneearmen Verhältnissen werden durch den Rand klar  
begrenzt. Es besteht kein Randbereich zum gefahrlosen Abschwingen und Stehenbleiben.  
Vor Hindernissen und Absturzgefahr ist zu schützen.

Eigentliche Ausfahrten in wilde «Pisten» oder regelmässig befahrene Varianten, d. h. örtlich 
eindeutige und auf eine bestimmte Stelle begrenzte Abzweigungen, sind dauernd mit dem 
Warnsignal Nr. 12 zu kennzeichnen, falls aussergewöhnliche (besonders grosse oder für das 
alpine Gelände atypische, fallenartige) Gefahren drohen.

1 Die seitliche Begrenzung der Pisten

Der Pistenrand grenzt die vom Pistenbetreiber zum Skifahren und Snowboarden bestimmte 
und von ihm präparierte Piste vom unmittelbaren Randbereich und dem anschliessenden 
freien Gelände ab. 

Bei der früher üblichen Mittelmarkierung konnte sich die ursprünglich hergerichtete Piste 
durch häufiges Fahren neben der Piste verbreitern. Diesfalls galt auch der um Fahrspuren 
erweiterte Bereich als Skipiste und verlagerte sich der Pistenrand entsprechend. Die damit 
einhergehende Unsicherheit in Bezug auf die räumliche Ausdehnung der Piste wie auch Pro-
bleme bei der Pistenpräparation führten dazu, dass in Schweizer Skigebieten praktisch nur 
noch die beidseitige Markierung Verwendung fand und in den Richtlinien nun mehr auch als 
einzige Markierungsart vorgesehen ist. Die beidseitige Markierung hat den entscheidenden 
Vorteil, dass die Pistenränder dadurch bestimmt und die Pisten klar begrenzt sind. Der Pisten-
rand wird auch durch häufiges Fahren neben der Piste nicht über die sich aus der Markierung 
ergebende Linie ausgedehnt. 
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Der Pistenrand wird grundsätzlich mit Markierungsstangen in der Farbe des Pistenschwierig-
keitsgrades gekennzeichnet. Die gleiche Funktion erfüllen jedoch auch gelb-schwarze Stangen, 
die am Pistenrand zur Signalisation einer örtlichen Gefahrenstelle aufgestellt sind (Warnsignal 
Nr. 10), ebenso Absperrungen (s. dazu N. 100 hiervor), Abschrankungen oder weitere Warn- oder 
Sperrsignale am Pistenrand. Auf Markierungsstangen kann zudem verzichtet werden, wo sich 
der Pistenrand eindeutig aus den Geländeverhältnissen ergibt, so etwa bei Waldrändern,  
Einschnitten, Durchfahrten usw. Zur Markierung von Schneesportwegen siehe N. 120.

Sind die Abstände zwischen den Markierungsstangen oder allfälligen Signalisationen am 
Pistenrand gross und wird die Piste auch durch die topografischen Verhältnisse nicht klar  
begrenzt, ergibt sich der Pistenrand zusätzlich aus der maschinellen Herrichtung der Piste. 

2 Der unmittelbare Randbereich

Die Pflicht zur Sicherung des Pistenrandes schliesst den unmittelbar an den Pistenrand an-
schliessenden Randbereich einer Piste mit ein, wenn sich dort fallenartige Hindernisse oder 
andere besondere Gefahrenquellen befinden. Es handelt sich dabei um einen eng begrenz-
ten Streifen von etwa Schwungbreite (max. 2 Meter) neben dem Pistenrand.

Zweck des Randstreifens ist es, die Pistenbenutzer, die beim Abschwingen oder Stehen bleiben 
am Pistenrand oder bei einem Sturz in der Nähe des Pistenrandes geringfügig über die Piste 
hinausgeraten, vor Gefahrenstellen zu schützen, die nicht erkennbar oder selbst für verant-
wortungsbewusste Pistenbenutzer schwer vermeidbar sind. 

Die Pistenrandsicherung verfolgt nicht den Zweck, Pistenbenutzer, die aufgrund einer dem 
eigenen Können und den Verhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit oder Fahrweise 
unkontrolliert über den Pistenrand fahren oder stürzen, vor Gefahren neben der Piste zu be-
wahren. Das Vermeiden einer Überschreitung des Pistenrandes ist den Schneesportlern bei 
Einhaltung der FIS-Regel 2 (Beherrschen von Geschwindigkeit und Fahrweise) grundsätzlich 
möglich und zumutbar. Aus dieser eingeschränkten Funktion der Pistenrandsicherung ergibt 
sich auch die mit 2 Meter verhältnismässig geringe Breite des Randstreifens. Sie reicht zur 
Gewährleistung der Sicherheit der sich verantwortungsvoll verhaltenden Pistenbenutzer.  
Eigentliche Sturzräume, d. h. abgesicherte Geländeteile ausserhalb der präparierten Piste 
zur Reduktion der Sturzdynamik eines gestürzten Pistenbenutzers bis zum Stillstand, müssen 
nicht geschaffen werden.

Der Pistenrandstreifen ist insbesondere auch nicht zum Fahren bestimmt. Er ist nicht Teil der 
Piste, sondern ein Schutzstreifen für verantwortungsbewusste Pistenbenutzer, die ungewollt 
geringfügig über den Pistenrand hinausgeraten. Es müssen keine Sicherungsmassnahmen 
hinsichtlich solcher Stellen ergriffen werden, die nur für solche Schneesportler eine Gefahr 
darstellen können, die den Randstreifen wie eine Piste befahren. 
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Ein Sicherheitsstreifen jenseits des markierten Pistenrandes kann nicht erwartet werden, 
wo eine nach den konkreten Umständen eindeutige und unüberschreitbare Seitenbegrenzung 
des für die Abfahrt zur Verfügung stehenden Raumes vorhanden ist. Zu denken ist etwa an 
einen angrenzenden Waldrand, eine bergseitige Felswand oder eine Wegkante (vgl. N. 116 
hienach), aber auch eine am Pistenrand angebrachte Absperrung oder Abschrankung. Der 
vorsichtige Pistenbenutzer wird hier von sich aus einen angemessenen Seitenabstand ein-
halten, um ein Hinausgeraten über den Pistenrand jedenfalls zu verhindern (s. auch N. 147 
hienach). 

Dasselbe gilt auch für technisch beschneite Pisten, die als Schneebänder durch ansonsten 
aperes oder schneefreies Gelände führen. Diese werden durch den Pistenrand klar begrenzt, 
ein Randbereich zum gefahrlosen Abschwingen und Stehenbleiben ist nicht vorhanden.  
Spezifische Sicherungsmassnahmen sind deshalb im Allgemeinen nicht erforderlich (siehe 
N. 148 hienach). Insbesondere ist nicht verlangt, dass auf dem Schneeband durch ein Rück-
versetzen der Markierung weg vom Schneebandrand ein schneebedeckter Zwei-Meter-Rand-
streifen geschaffen wird.

3 Punktuelle Erweiterung der Sicherungspflicht über den Pistenrandbereich hinaus

Unter besonderen Umständen kann sich die Verkehrssicherungspflicht ausnahmsweise  
über den unmittelbaren Randbereich von 2 Meter Breite hinaus auf etwas weiter entfernte, 
pistennahe Gefahrenstellen erstrecken.  

Eine solche punktuelle Erweiterung der Sicherungspflicht setzt jedenfalls eine atypische bzw. 
aussergewöhnliche Gefahr und damit zweierlei voraus: Zum einen muss nach Art der Gefah-
renstelle eine besonders grosse Gefahr für Leib und Leben vorhanden sein, wie dies nament-
lich bei Absturzgefahr (Felsabbruch, Gletscherspalten u. a.) der Fall ist. Zum andern müssen 
die Pisten- und Geländeverhältnisse so beschaffen sein, dass auch für vorsichtige Pistenbe-
nutzer die nahe Gefahr besteht, im Falle eines Sturzes auf der Piste ungewollt in den Einzugs-
bereich dieser ausserhalb des Pistenrandbereichs gelegene Gefahrenstelle zu geraten. Letz-
teres ist anzunehmen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens von der Piste erhöht 
ist (spezielle Tücken oder ausgeprägte Querneigung der Piste, Aussenseite einer scharfen 
Kurve) und zugleich das an den Pistenrand unmittelbar angrenzende Gelände eine starke  
Neigung bis hin zur Gefahrenstelle aufweist, sodass ein Schneesportler, der stürzt und mit 
geringer Geschwindigkeit über den Pistenrand gerät, unaufhaltsam in Richtung Gefahren-
stelle weiterrutscht und ein Unfall nur schwer vermeidbar ist. 

Dass das Gelände abseits der Pisten und des Pistenrandbereichs steil abfällt (Abhänge,  
Böschungen, Geländeeinschnitte, Gräben, Runsen usw.), ist typisch für die Topografie in den 
Bergen und begründet keine aussergewöhnliche Gefahr.
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4 Wege

Auf Schneesportwegen sind Pistenverlauf und Pistenrand klar vorgegeben, hangseitig durch 
ansteigendes Gelände (zum Teil auch Felsen, Mauern, Geländeanschnitte oder Wald), und tal-
seitig durch abfallende Böschungen. Für die Pistenbenutzer ist ohne weiteres erkennbar, dass 
neben dem Weg kein Randbereich zum Abschwingen und Anhalten zur Verfügung steht und 
sämtliche Fahr- und Bremsbewegungen mit der gebotenen Vorsicht auf dem Weg erfolgen 
müssen, um ein Überschreiten des Wegrandes zu vermeiden. 

Dazu kommt, dass das auf Pisten übliche, die seitliche Ausdehnung und Neigung des Geländes 
ausnützende Fahren auf den naturgemäss relativ schmalen Schneesportwegen nicht möglich 
ist. Die Abfahrt erfolgt im Wesentlichen parallel zum Wegrand, mit einer schon wegen des ge-
ringen Gefälles in der Regel moderaten Geschwindigkeit. Dass ein verantwortungsbewusster 
Schneesportler über den Wegrand stürzt, ist insgesamt wenig wahrscheinlich. Die üblichen 
Steilböschungen neben einem Weg sind daher im Allgemeinen nicht zu sichern.  

Sicherungsmassnahmen sind bei besonders grossen Gefahren angezeigt. Solche können sich 
ergeben aus der Beschaffenheit des angrenzenden Geländes (Felsabbrüche) oder weil eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Schneesportler stürzt und über den Wegrand 
rutscht (namentlich in engen Kurven bei einem über der Normvorgabe von 6° liegenden  
Gefälle), soweit unter den gegebenen Umständen mit gravierenden Verletzungen gerechnet 
werden muss (so insbesondere beim Sturz über eine sehr steile Randböschung und drohender 
Kollision mit einem dort gelegenen festen Hindernis). 

Mündet ein steiler Pistenhang unmittelbar in einen quer zum Hang verlaufenden Weg, ist der 
Richtungswechsel deutlich mit Richtungspfeilen oder Richtungsbanner zu markieren. Zusätz-
lich ist das Gefahrensignal Nr. 6 «Engpass» anzubringen, falls die Verengung der Piste für 
durchschnittlich aufmerksame Pistenbenutzer nur schwer rechtzeitig erkennbar ist. 

Aufgrund der klaren Erkennbarkeit von Pistenverlauf und Pistenrand bietet die Orientierung 
auf Schneesportwegen kaum Probleme und können die Abstände zwischen den Markierungs-
stangen entsprechend gross ausfallen. Dies gilt insbesondere auf Wegen im Wald, wo auch bei 
schlechter Sicht Orientierungsschwierigkeiten praktisch ausgeschlossen werden können.
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5 Örtliche Signalisierung der Abzweigung von wilden «Pisten» und Varianten

a) Auf Pisten

Die Verkehrssicherungspflicht der Bergbahnunternehmung umfasst räumlich die Piste ein-
schliesslich des Pistenrandbereichs. In diesem Rahmen ist sicherzustellen, dass die 
Schneesportler wissen, wo die offiziellen Pisten verlaufen, und sie nicht irrtümlich Routen 
für die Talabfahrt wählen, auf denen sie sich vor Gefahren sicher wähnen. 

Unter dem früheren Regime der Mittelmarkierung waren bei stark verspurten Flächen neben 
der präparierten Piste der Pistenrand und damit der Übergang ins freie Gelände nicht klar 
erkennbar. Entsprechend bestand die Gefahr, dass Pistenbenutzer von der offiziellen Piste 
abkamen und unbewusst in ungesichertes Gelände einfuhren. Diese Gefahr ist bei der heute 
massgebenden beidseitigen Markierung nicht mehr gegeben. Die Piste ist durch die Rand-
markierung klar begrenzt und der Pistenverlauf eindeutig vorgegeben. Wer jenseits des mar-
kierten Pistenrandes fährt, muss wissen, dass er sich nicht mehr auf der offiziellen Piste, 
sondern in ungesichertem Gelände befindet. Tatsächlich wird die Piste von den Schneesport-
lern in aller Regel ganz bewusst zum Variantenfahren/Freeriden verlassen. Bei der beidsei-
tigen Markierung gibt es im freien Gelände neben der Piste kein irgendwie geartetes Pisten-
vertrauen. Varianten, Freeride Areas oder wilde «Pisten» werden in eigener Verantwortung 
und auf eigenes Risiko befahren (vgl. N. 45 hiervor; zur allgemeinen Orientierung über die 
Leistungen der Pistenbetreiberin siehe N. 50).

Abseits der Piste muss mit den für das Gelände in den Bergen typischen Gefahren gerechnet 
werden, so generell mit unter der Schneedecke verborgenen Hindernissen aller Art (Felsen 
und Steinblöcke, Baumstrünke, eingeschneite Bachbette u. a., aber auch künstliche Objekte 
wie Betonschächte oder Weidezäune), mit Absturzgefahr (Felsabbrüche, felsdurchsetztes 
Gelände, Gletscherspalten, Gräben, Geländeeinschnitte, Geländemulden usw.), mit Lawinen-
gefahr bis hin zum Verlust der Orientierung bei schlechten Witterungsverhältnissen (Nebel, 
starker Schneefall). Die Schneesportler können und müssen diesen Gefahren eigenverant-
wortlich vorbeugen, sei es durch eine vorgängige adäquate Information und Risikoeinschät-
zung (Lawinensituation, Geländebeschaffenheit u. a.), sei es durch eine den Geländeverhält-
nissen angepasste vorsichtige Fahrweise und Geschwindigkeit, wozu gemäss der FIS-Regel 
2 insbesondere auch das Fahren auf Sicht gehört.

Eine gewisse Schutzpflicht gegenüber den Schneesportlern im Sinne einer Warnung am 
Pistenrand wird lediglich bei der Bergbahnunternehmung bekannten aussergewöhnlichen 
Gefahren angenommen, sei es, dass die Gefahr besonders gross oder für das alpine Gelände 
atypisch ist. 
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Als «besonders gross» gelten gemäss den Richtlinien einerseits die Lawinengefahr (dazu  
N. 177 ff. hienach) und anderseits die Spaltengefahr auf Gletschern (dazu N. 158 ff.). Bei beiden 
handelt es sich um grossräumige Gefahren, die zudem wegen der meist fehlenden Erkenn-
barkeit im Gelände für die Schneesportler besonders heimtückisch sind. Demgegenüber sind 
absturzgefährliche Stellen und Passagen im Gelände für den verantwortungsbewussten 
Schneesportler in aller Regel gut vermeidbar und stellen nach einhelliger Auffassung keine 
besonders grosse Gefahr dar. Anders kann es sich höchstens verhalten, wenn die von der  
Piste abzweigenden Varianten unausweichlich in felsige, generell absturzgefährliche Hänge 
führen, die zu befahren für den durchschnittlichen Schneesportler lebensgefährlich und  
jedenfalls nur mit speziellen örtlichen Kenntnisse und einem hohen fahrtechnischen Können 
möglich ist. 

Im alpinen Gelände «atypisch» sind namentlich künstliche Hindernisse, mit denen bei den  
gegebenen örtlichen Verhältnissen vernünftigerweise nicht gerechnet werden muss und die 
auch für einen vorsichtigen Schneesportler nur schwer erkennbar, mithin fallenartig sind  
(wie etwa ein in Bodennähe gespanntes Drahtseil). 

Wo das Gelände neben der Piste zum Variantenfahren/Freeriden einlädt (besonders ausge-
prägt in den weiten Hängen oberhalb der Waldgrenze), wird die Piste meist an unzähligen 
Stellen verlassen und sind die Pistenränder mehr oder weniger stark verspurt. Weil es dies-
falls praktisch unmöglich ist, jede von Pisten ausgehende Abzweigung einer Variante oder 
wilden «Piste» mit besonderen Gefahrenherden zu kennzeichnen, ist auf diese Massnahme 
zu verzichten.

Hingegen sind im Abzweigungsbereich gefährlicher Varianten und wilder «Pisten» die Mar-
kierungsstangen enger zu setzen und in scharfen Kurven mit Richtungspfeilen zu versehen, 
um jegliche Unklarheit über den genauen Verlauf des Pistenrandes zu beseitigen. 

Handelt es sich um eine eigentliche Ausfahrt in eine Variante oder wilde «Piste» mit beson-
ders grossen oder für das alpine Gelände atypischen, fallenartigen Gefahren, d. h. um eine 
örtlich eindeutige, auf eine bestimmte Stelle begrenzte Abzweigung, sind die Schneesportler 
mit dem Warnsignal 12 (auf Gletschern Tafel 12a) zu warnen.
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Das Warnsignal 12 lautete in den bisherigen Ausgaben der SKUS/SBS-Richtlinien noch wie 
folgt: «Achtung: Hier keine markierte und kontrollierte Abfahrt!» Dieser Wortlaut war bei der 
früher üblichen Mittelmarkierung zweckmässig, weil hier der Pistenrand oft nur schwer  
erkennbar war und der Pistenverlauf entsprechend unklar sein konnte. Bei der heute gel-
tenden Seitenmarkierung ist der Pistenrand klar begrenzt und ein Irrtum über den Pisten-
verlauf ausgeschlossen; die Schneesportler wissen, wo sich die markierte, präparierte und 
kontrollierte Piste befindet und ob sie den Pistenrand überschreiten und den geschützten  
Bereich verlassen. Das Warnsignal 12 ist deshalb mit ihrem bisherigen Wortlaut überflüssig. 
Neu warnt sie spezifisch vor alpinen Gefahren. Sie ruft den Schneesportlern damit in Erinne-
rung, dass sie sich in Gelände begeben, welches nicht vor Lawinen- und Absturzgefahr oder 
anderen Gefahren des Hochgebirges gesichert ist und ausschliesslich auf eigene Verantwor-
tung befahren wird.  

Die Umstellung von der alten auf die neue Warnsignal 12 wird aus betrieblichen Gründen eine 
gewisse Zeit beanspruchen. Den Unternehmungen steht in der Regel eine Übergangsfrist 
von drei Jahren zur Verfügung.

Bei wilden «Pisten», die von den Pistenbenutzern regelmässig als Abkürzung oder Verbin-
dungen zwischen zwei Pisten benutzt werden, kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheb-
licher Lawinengefahr, auch eine Sperrung der Ausfahrt angezeigt sein.

b) Bei Stationen

Im Stationsbereich sind klar lokalisierbare Ausfahrten in gefährliche Varianten oder wilde 
«Pisten» dauernd mit dem Warnsignal 12 zu kennzeichnen.
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VI. Schutz vor Hindernissen

Auf Pisten sind alle nicht wegräumbaren Hindernisse, welche die Benutzer/-innen bei An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht zu erkennen vermögen, zu signalisieren. Hindernisse 
sind zudem zu entschärfen, wenn eine Unfallgefahr selbst bei vorsichtigem und den Verhält-
nissen angepasstem Fahren nicht vermieden werden kann. Dies betrifft namentlich die Ge-
fahr, dass Schneesportler/-innen stürzen und danach aufgrund der Geländeverhältnisse  
weitergleiten, ohne wirksam bremsen und steuern zu können.

Unter denselben Voraussetzungen sind Hindernisse im Randbereich der Piste zu signalisieren 
oder zu entschärfen, soweit dies zum Schutz von Pistenbenutzer/-innen, die beim Abschwingen 
und Stehenbleiben am Pistenrand oder infolge eines Sturzes geringfügig über die Piste  
hinausgeraten, erforderlich ist. Der durch die maschinelle Präparation geschaffene Absatz 
des Pistenrandes ist nicht gesondert zu sichern.

Auf Abfahrten werden in unmittelbarer Nähe der Markierungen (maximal 15 Meter entfernt) 
bzw. zwischen den seitlichen Begrenzungen die von Menschenhand geschaffenen Hinder-
nisse, die die Benutzer/-innen bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht zu erkennen  
vermögen, signalisiert. Mit natürlichen Hindernissen dagegen müssen die Benutzer/-innen 
auf Abfahrten rechnen.

1 Auf der Piste
 
Bei Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ein Hindernis gesichert 
werden muss, ist im Ausgangspunkt davon auszugehen, dass die Pistenbenutzer im Rahmen 
ihrer Selbstverantwortung grundsätzlich selbst für ihre Sicherheit zu sorgen haben. Gemäss 
der FIS-Regel 2 müssen sie sich auf erkennbare Gefahren einstellen und ihre Geschwindig-
keit und Fahrweise jederzeit so beherrschen, dass sie vor einem Hindernis anhalten oder ihm 
ausweichen können.
 
Hindernisse sind deshalb nur zu sichern, wenn sie mit Rücksicht auf das Erscheinungsbild 
und den Schwierigkeitsgrad der Piste auch für verantwortungsbewusste Pistenbenutzer eine 
atypische Gefahr darstellen, sei es, weil sie fallenartigen Charakter haben oder weil im Falle 
eines Sturzes aufgrund der Piste- und Geländeverhältnisse eine Kollision nur schwer ver-
meidbar, das Hindernis mithin besonders «kollisionsträchtig» ist.
 
Die Beseitigung wegräumbarer Hindernisse gehört zur Anlage und Herrichtung der Pisten 
(s. vorne N. 15 f.). Werden sie nicht entfernt, sind sie gleich wie die nicht wegräumbaren Hinder-
nisse im hier erörterten Rahmen zu sichern. 
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a) Fallenartige Hindernisse
 
Die Sicherungspflicht betrifft in erster Linie solche Hindernisse, die bei Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt nicht bzw. nicht rechtzeitig erkannt werden können und wie eine eigentliche 
Falle wirken, weil sie unerwartet und überraschend auftreten. 
 
Die Erkennbarkeit von Hindernissen beurteilt sich aus der Warte eines verantwortungsbe-
wussten Pistenbenutzers, der in Beachtung der FIS-Regel 2 auf Sicht fährt und Geschwindig-
keit und Fahrweise den gegebenen Gelände-, Pisten- und Witterungsverhältnissen anpasst.
 
Da sich die Gefährlichkeit fallenartiger Hindernisse aus der fehlenden oder schlechten Er-
kennbarkeit ergibt, genügt eine optische Absicherung. Das Hindernis ist so zu signalisieren, 
dass die Pistenbenutzer die Gefahr rechtzeitig erkennen und ihre Fahrweise entsprechend 
darauf einstellen können. Die Signalisation erfolgt in der Regel mit den schwarz-gelben Stan-
gen zur Kennzeichnung der örtlichen Gefahrenstelle (Warnsignal Nr. 10), allenfalls in Kom-
bination mit schwarz-gelben Seilwimpeln (Warnsignal Nr. 9) oder in anderer geeigneter Weise 
(dazu N. 100). 
 
b) Besonders kollisionsträchtige Hindernisse
 
Die Pistenbenutzer haben es grundsätzlich in der Hand und sind gemäss der FIS-Regel 2 auch 
verpflichtet, ihr Fahrverhalten im Hinblick auf erkennbar vor ihnen liegende Hindernisse so 
anzupassen, dass es zu keiner Kollision kommt. Früher war deshalb die Auffassung vorherr-
schend, dass ein Hindernis allenfalls signalisiert, bei gegebener Erkennbarkeit jedoch nicht 
weiter gesichert werden muss. In der Folge setzte sich dann die Einsicht durch, dass Fahr-
fehler, etwa ein Verkanten, bis zu einem gewissen Grad nicht ausgeschlossen werden können. 
Es gehört zu den unvermeidbaren Gefahren des Skifahrens und Snowboardens, dass 
Schneesportler stürzen und danach weitergleiten, ohne wirksam bremsen oder steuern zu 
können. Diese Gefahr muss bei der Erforderlichkeit der Sicherung von Hindernissen berück-
sichtigt werden. 
 
Wenn Stürze auch zu den typischen Risiken des Schneesports zählen, bedeutet dies nicht, dass 
eine Kollision mit einem Hindernis in jedem Fall unvermeidbar wäre und deshalb jedes Hin-
dernis gesichert werden müsste. Zum einen können und müssen auch die Schneesportler dem 
Sturzrisiko Rechnung tragen, indem sie entweder einen Sicherheitsabstand zum Hindernis  
einhalten oder bei der Annäherung an das Hindernis besonders vorsichtig fahren. Massstab bil-
den dabei das vom Schwierigkeitsgrad der Piste her verlangte Fahrkönnen und die Fahrweise 
eines verantwortungsbewussten Pistenbenutzers. Zum andern muss die Piste so beschaffen 
sein, dass ein Schneesportler im Falle eines Sturzes geländebedingt mehr oder weniger zwangs-
läufig in das Hindernis zu gleiten droht. Dies setzt jedenfalls ein erhebliches Längs- oder Quer-
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gefälle hin zum Hindernis voraus. Hindernisse sind somit zu sichern, wenn die nahe Gefahr be-
steht, dass ein Pistenbenutzer auch bei vorsichtiger und seinem Können und den Verhältnissen 
angepasster Fahrweise stürzt und aufgrund der Geländegegebenheiten in das Hindernis glei-
tet oder rutscht. Diese Voraussetzungen sind beispielsweise nicht erfüllt, wenn dem Hindernis 
infolge der örtlichen Gegebenheiten (breite Piste, geringe Neigung, Gelände ohne besondere 
Sturzgefahr) leicht ausgewichen werden kann.
 
Besonders kollisionsträchtige Hindernisse sind zu polstern oder durch Absperrung zu  
entschärfen.
 
Es ist eine Frage der Verhältnismässigkeit, dass nur solche feste Hindernisse entschärft wer-
den, bei denen im Kollisionsfall ernsthafte Verletzungen zu befürchten sind (Betonsockel, 
Liftstützen, Metallpfosten, usw.). Die der Markierung und Signalisation dienenden Holzstangen 
mit einem Durchmesser ≤ 6 Zentimeter und vergleichbare Objekte mit geringer Verletzungs-
trächtigkeit werden nicht gesichert. 
 
Polsterungen sind auf einen Anprall mit mässiger Geschwindigkeit auszulegen. Sie müssen 
nicht so dimensioniert sein, dass sie auch Schneesportlern Schutz bieten, die ungebremst 
mit hoher Geschwindigkeit in das Hindernis prallen.
 
 
2 Im Randbereich der Piste
 
Auch in dem an die Piste angrenzenden Zwei-Meter-Randbereich müssen fallenartige Hinder-
nisse signalisiert werden. Ob ein solches vorliegt, beurteilt sich aus Sicht eines auf der Piste 
abfahrenden aufmerksamen Schneesportlers. 
 
Werden örtliche Gefahrenstellen mit Stangen oder Absperrungen am Pistenrand gekenn-
zeichnet, ist das Hindernis für die Pistenbenutzer eindeutig signalisiert. Es muss nicht damit 
gerechnet werden, dass Schneesportler in Missachtung der FIS-Regel 8 im Randbereich 
hinter der Signalisation durchfahren.  
 
Einzelne im Randbereich vorhandene Hindernisse sind zu polstern oder durch Absperrung 
zu entschärfen, wenn eine Kollision im vorstehend (N. 139 f.) erörterten Sinn nur schwer ver-
meidbar ist. Zusätzlich zu den auf Pisten massgebenden Voraussetzungen muss aufgrund 
von Pistenverlauf und Geländebeschaffenheit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bestehen, dass 
ein verantwortungsbewusster Pistenbenutzer im Falle eines Sturzes überhaupt über den 
Pistenrand hinaus gerät und in das betreffende Hindernis prallt, etwa bei ausgeprägter  
Querneigung der Piste, an der Aussenseite von Kurven am Ende von Steilhängen oder bei  
Verengungen der Piste. Dies ist auch gemeint, wenn gesagt wird, dass es sich um eine  
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«erhebliche oder besondere Gefahrenquelle» handeln müsse. Solche Gefahrenquellen  
können namentlich auch feste Hindernisse am Rand von Kurven und Verengungen im Über-
gangsbereich zu Flachpassagen darstellen, die erfahrungsgemäss mit Schuss befahren  
werden. Dasselbe gilt für Hindernisse entlang von Geschwindigkeitsmessstrecken, bei denen 
aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit von Fahrfehlern und Stürzen 
vor allem im Abbremsbereich nach der Zeiterfassung markant erhöht ist.

Kann ein Sicherheitsstreifen jenseits des markierten Pistenrandes nach den konkreten Um-
ständen vernünftigerweise nicht erwartet werden (dazu vorne N. 111 f. und 116), haben sich 
die Pistenbenutzer entsprechend darauf einzustellen und sind im Allgemeinen keine Siche-
rungsvorkehrungen erforderlich. So muss etwa bei einer Piste, die von einem Wald begrenzt 
wird, nicht jeder einzelne Baum gepolstert werden. 

Auch bei Pisten, die als Schneebänder durch ansonsten aperes oder schneefreies Gelände 
führen, ist für jeden Pistenbenutzer in der Regel ohne weiteres ersichtlich, dass kein Rand-
bereich zum Abschwingen und Stillhalten vorhanden ist und im Fall eines Sturzes über den 
Pistenrand aufgrund der fehlenden Schneebedeckung und des entsprechend harten, unter 
Umständen mit Geröll und Steinblöcken durchsetzten Untergrundes mit Verletzungen ge-
rechnet werden muss. Dies verlangt von den Pistenbenutzern eine vorsichtige Fahrweise am 
Pistenrand, insbesondere das Einhalten eines angemessenen Seitenabstandes. Ansonsten 
dürfen solche Schneebänder aber, wenn sie vom verkehrssicherungspflichtigen Unternehmen 
als Pisten betrieben werden, auch mit der auf Pisten üblichen Fahrweise benutzt werden.  
Hindernisse im Randbereich müssen deshalb gleich wie bei normalen Schneeverhältnissen 
gesichert werden, wenn sie für die Pistenbenutzer eine besondere Gefahrenquelle bilden.  
Zusätzlich muss hier an den neuralgischen Stellen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eines  
Abkommens von der Piste geprüft werden, ob allenfalls gefährliche Hindernisse zutage treten, 
die für gewöhnlich unter der Schneedecke liegen. 

Bei Schneesportwegen sind Sicherungsmassnahmen nur bei besonders grossen Gefahren 
erforderlich (s. N. 116 ff.).

Bei der maschinellen Präparation entsteht am Pistenrand ab einer gewissen Schneemenge 
naturgemäss gegenüber dem unpräparierten Gelände ein Absatz, der je nach den Verhält-
nissen mehr oder weniger hoch und verfestigt sein kann und zum Teil zur besseren Schnee-
bewirtschaftung auch gezielt geschaffen wird. Solche Absätze gehören zum typischen  
Pistenerscheinungsbild und sind nicht besonders zu sichern. Die Pistenbenutzer müssen ihre 
Fahrweise entsprechend darauf ausrichten. 
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3 Auf Abfahrten
 
Der Schutz vor Hindernissen umfasst auf Abfahrten die Signalisation allfälliger von Men-
schenhand geschaffener, fallenartiger Hindernisse, wie Drähte, Seile, Holzlatten, Mauern 
und Schächte, die sich in unmittelbarer Nähe der Markierungen (max. 15 Meter Radius ab Mit-
telmarkierung) oder innerhalb der seitlichen Begrenzungen zwischen dem gewachsenen  
Boden und der Schneeoberfläche befinden. 
 
Mit natürlichen Hindernissen, wie Steinen und Baumstrünken, muss der Benutzer auf  
Abfahrten rechnen.
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VII. Schutz vor Absturzgefahr

Wo auf Pisten einschliesslich des Pistenrandes Absturzgefahr besteht, sind die Benutzer/-
innen durch Abschrankungen zu schützen. Auf Abfahrten sind in unmittelbarer Nähe der  
Markierung (max. 15 Meter entfernt) bzw. zwischen den seitlichen Begrenzungen Stellen mit 
Absturzgefahr abzusperren. 

Auf Gletschern sind auch die Abfahrten seitlich zu markieren. Die Benutzer/-innen sind  
davor zu warnen, die Pisten und Abfahrten zu verlassen, unter deutlichem Hinweis darauf, 
dass ausserhalb der Pisten und Abfahrten die Gefahr von Absturz in Gletscherspalten besteht 
(Tafel Nr. 12a). Im Bereich von Spaltenzonen sind die Ränder abzusperren, auf Pisten nötigen-
falls abzuschranken (siehe Ziff. 31).

1 Absturzgefahr
 
Absturzgefahr ist dort anzunehmen, wo ein Schneesportler, der über eine Geländekante oder 
den Rand einer Kunstbaute gerät, unabhängig von der Ausgangsgeschwindigkeit unweiger-
lich und unaufhaltsam in die Tiefe fällt und sich aller Voraussicht nach schwerwiegenden Ver-
letzungen zuziehen wird (Tod oder schwere Verletzung). Letzteres ist nur bei einem Fall von 
zumindest mehreren Metern zu erwarten. Typische Beispiele für absturzgefährliche Stellen 
sind vor allem Felsabbrüche und Gletscherspalten, aber auch Kunstbauten wie Stützmauern, 
Felsgalerien, Brücken, Übergänge und andere zur Erleichterung des Abfahrens geschaffene 
Einrichtungen.
 
Keine Absturzgefahr im Sinne der Richtlinien liegt demgegenüber vor, wenn die Gefahr schwer-
wiegender Verletzungen wesentlich von der Geschwindigkeit abhängt, mit der ein Schneesport-
ler – in Verkennung der Gelände- und Pistenverhältnisse und/oder des eigenen Könnens oder 
in Missachtung der vorhandenen Signalisation – über eine Geländekante rutscht, stürzt oder 
gar fährt (z. B. Sturz in Gräben, Mulden oder über Randböschungen und Geländeeinschnitte). 
Allenfalls sind solche Stellen zu signalisieren, falls die Gefahr schwer erkennbar ist. 

2 Schutzmassnahmen
 
a) Auf Pisten

Besteht auf und im Randbereich von Pisten Absturzgefahr, sind zum Schutze der Schneesport-
ler Abschrankungen (Auffangnetze, solide Geländer oder ähnliche Einrichtungen) anzubringen. 
 
Zur ausnahmsweisen Sicherung bei Absturzgefahr ausserhalb des unmittelbaren Randbe-
reichs der Pisten siehe vorne N. 113 ff.
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b) Auf Abfahrten

Abfahrten sind bei Absturzgefahr im Gelände gegenüber der Gefahr seitlich zu begrenzen und 
abzusperren.  

3 Zusätzliche Massnahmen auf Gletscherpisten und -abfahrten
 
Gletscherspalten bedeuten nicht nur Absturzgefahr, sondern stellen zudem für die 
Schneesportler meist, wenn mit Schnee überdeckt, eigentliche Fallen dar. Es besteht eine 
hohe Unfallgefahr, die seitens der Sicherungspflichtigen besondere Anstrengungen bezüg-
lich Markierung, Signalisation und Kontrolle bedingt.

Auf Gletschern sind nicht nur die Pisten, sondern auch die Abfahrten in Abweichung zu der 
ansonsten für sie geltenden Mittelmarkierung seitlich zu begrenzen, d. h. die Markierungs-
stangen sind am Rand der Abfahrten zu setzen.
 
Die Schneesportler sind davor zu warnen, die Pisten und Abfahrten zu verlassen, unter deut-
lichem Hinweis darauf, dass ausserhalb des markierten Bereichs die Gefahr von Absturz in 
Gletscherspalten besteht. Dazu ist an den Orientierungs- und Panoramatafeln sowie in den 
Bergstationen das Warnsignal 12a der SKUS, «Achtung: Piste/Abfahrt nicht verlassen, Glet-
scherspalten!», anzubringen.
 
Der Sicherungspflichtige darf erwarten, dass die Schneesportler auf den Pisten und Abfahrten 
bleiben und nicht neben dem markierten Bereich über den Gletscher fahren (FIS-Regel Nr. 8). 
Gletscherpisten und -abfahrten müssen deshalb nicht durchwegs seitlich abgesperrt werden, 
sondern nur in Bereichen, wo sie durch oder entlang eigentlicher Spaltenzonen führen. Bei Spal-
ten im Randbereich von Pisten ist zudem eine Abschrankung geboten (siehe N. 155 f. hiervor).

Weil die Wetter-, Eis- und Schneeverhältnisse von Stunde zu Stunde wechseln können,  
sind die Gletscherpisten im Rahmen des betrieblich Möglichen und Zumutbaren mehrmals 
täglich zu kontrollieren und die Gefahrenherde ständig zu überwachen. Überwachung und 
Kontrolle haben durch eine mit den konkreten Verhältnissen besonders vertraute Person oder 
einen Bergführer zu geschehen.
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VIII. Schutz vor Lawinen

Markierte Pisten und Abfahrten
a. Lawinengefährdete Pisten und Abfahrten sind unverzüglich zu sperren. 
b. Die Sperrung hat am Ausgangspunkt der Piste oder Abfahrt mit dem Sperrsignal Nr. 13 

zu erfolgen. Soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, ist sie zusätzlich mit geeig-
neten Massnahmen gut sichtbar zu machen.

c. Die gesperrten Pisten und Abfahrten sind auf den Orientierungstafeln als «gesperrt» an-
zuzeigen. 

d. Wird der Bahnbetrieb aufrechterhalten, obwohl alle von der Transportanlage erschlos-
senen Pisten und Abfahrten gesperrt sind, ist dies an der Talstation bekannt zu geben. 

e. Muss eine Sperrung während des Tages angeordnet werden, so ist eine Schlusskontrolle 
durchzuführen.

Freies Gelände
Zur Warnung von Schneesportlern/-innen, die abseits der markierten Pisten und Abfahrten 
das freie Gelände befahren, ist ab Gefahrenstufe 3 «erhebliche Lawinengefahr» an Zubrin-
gerstationen die Warntafel Nr. 8 auszuhängen und die Lawinenwarnleuchte Nr. 8a in Betrieb 
zu setzen. Zudem ist bei eigentlichen Ausfahrten in «wilde Pisten», die regelmässig als Ab-
kürzung oder Verbindung zwischen zwei Pisten benutzt werden, die Ausfahrt ausnahmsweise 
zu sperren. 

Freeride-Checkpoints
Freeride-Checkpoints rufen den Benutzerinnen und Benutzern in Erinnerung, dass sie sich 
ausserhalb der markierten und gesicherten Schneesportanlagen, d. h. im freien Gelände, 
ausschliesslich auf eigenes Risiko bewegen.

Aktualität der Warnung
Nach Abklingen der Lawinengefahr auf die Stufe «mässig » oder «gering » sind alle Warn- 
und Sperrmassnahmen wieder aufzuheben.

1 Allgemeines

Schneesportanlagen sind so anzulegen, dass sie unter normalen winterlichen Bedingungen 
lawinensicher sind. Eine absolute Sicherheit vor Lawinen ist für Schneesportanlagen aller-
dings nicht erreichbar. 

Die vom Bundesamt für Verkehr (BAV) im Konzessionierungsverfahren verlangten, von den 
Gesuchstellern bei einem Experten oder einer Fachstelle wie dem WSL-Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung SLF einzuholenden Gutachten über die Lawinensicherheit der Bahn-
anlage äussern sich zum Teil auch zur Anlage von Schneesportanlagen und möglichen Schutz-
massnahmen. Das Gutachten ist zu berücksichtigen.
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Die Verkehrssicherungspflicht erstreckt sich auch auf die unmittelbaren Zugangswege zu 
den verschiedenen Transportanlagen und die Verbindungswege zwischen ihnen.

Die Sicherung vor Lawinen setzt eine ständige und genaue Beurteilung der allgemeinen und 
der örtlichen Wetter- und Schneeverhältnisse durch sachkundige Personen voraus, die mit 
den lokalen Gegebenheiten gut vertraut sind. 

Grundlage bildet das vom SLF herausgegebene Lawinenbulletin mit der zugehörigen Inter-
pretationshilfe. Ausgehend von dieser allgemeinen Einschätzung der regionalen Gefahren-
lage sind die lokalen Verhältnisse zu beurteilen, unter Rückgriff auf eigene Beobachtungen 
und Beurteilungsmethoden. 

Die Bergbahnunternehmungen sind verpflichtet, ein ausreichendes Sicherheitsdispositiv 
aufzustellen, welches verhindert, dass sich auf den Schneesportanlagen Lawinenunfälle  
ereignen. Dazu gehört u. a.: 
a) die Bezeichnung der für die Lawinensicherheit verantwortlichen Person sowie die Rege-

lung der Stellvertretung;
b) die Bestimmung des potentiell durch Lawinen gefährdeten Geländes;
c) die laufende Aufzeichnung, Sammlung und Auswertung aller für die Gefahrenbeurteilung 

nötigen Informationen sowie die Sicherstellung des Informationsflusses an die verant-
wortlichen Personen;

d) ein Sicherheitskonzept, welches die Massnahmen und Abläufe bei Lawinengefahr  
(Sperrung der Schneesportanlagen, Signalisation, Bahnbetrieb, künstliche Lawinenaus-
lösung, Voraussetzungen der Wiederöffnung der Anlagen usw.) im Einzelnen festlegt.

Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Motorfahrzeugen in potenziellem Lawinengelände 
geboten (Gefahr von Fernauslösungen).

2 Sperrung der Schneesportanlagen

Lawinengefährdete Schneesportanlagen sind unverzüglich zu sperren.

Die Schneesportanlagen sind vor Ort an ihrem Ausgangspunkt zu sperren. Zweigen sie von 
einer weiterhin geöffneten Piste oder Abfahrt ab, ist die Abzweigung zu sperren.

Die Sperrung erfolgt mit dem Sperrsignal 13. Soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen 
und gebieten, ist die Sperrung im Gelände zusätzlich mit geeigneten Massnahmen wie Wim-
pelseil (Warnsignal 9), Absperrbänder oder Netze gut sichtbar zu machen. Die Sperrung muss 
für das Zielpublikum der Schneesportanlage ohne weiteres erkennbar sein. 
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Die gesperrten Schneesportanlagen sind an den Orientierungstafeln in geeigneter Weise 
(rotes Signallicht, rote Sperrtafel u. a.) als gesperrt zu kennzeichnen. 

Muss eine Sperrung während des Tages angeordnet werden, hat der Verkehrssicherungs-
pflichtige eine Schlusskontrolle vorzunehmen, um die sich noch auf der Abfahrt befindenden 
Benutzer zum Verlassen der gefährdeten Schneesportanlagen anzuhalten.

Bei länger dauernder Sperrung ist es geboten, in angemessenen Zeitabständen zu kontrol-
lieren, ob die Absperrung noch intakt ist.

Müssen alle von einer Transportanlage erschlossenen Schneesportanlagen gesperrt wer-
den, ist der Bahnbetrieb grundsätzlich einzustellen, soweit die konzessionierte Bergbahn-
unternehmung nicht zur Einhaltung des Fahrplans verpflichtet ist. Der Bahnbetrieb kann auch 
aufrechterhalten werden, um Gäste zu den im Bereich der Bergstationen gelegenen Restau-
rationsbetrieben zu transportieren.

Gemäss Art. 60 Abs. 1 der Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung 
(VPB, SR 745.11) ist das Unternehmen diesfalls befugt, den für die Ausübung eines Sportes 
ausgerüsteten Personen den Transport zu verweigern. Es wird empfohlen, von dieser Befug-
nis Gebrauch zu machen und nur Personen ohne Schneesportausrüstung zu transportieren.
In jedem Fall ist bei Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs an der Talstation bekannt zu geben, 
dass alle Schneesportanlagen gesperrt sind.

Eine gesperrte Schneesportanlage darf erst wieder freigegeben werden, nachdem der Ver-
kehrssicherungspflichtige sich vergewissert hat, dass die Gefahr – eventuell nach künstlicher 
Auslösung von Lawinen (dazu N. 186 ff. hienach) – abgeklungen ist.

3 Freies Schneesportgelände

Das freie Schneesportgelände (einschliesslich wilder «Pisten», Varianten und Freeride Areas) 
wird nicht vor Lawinen gesichert.

Zur Warnung von Schneesportlern, die abseits der Schneesportanlagen das freie Gelände 
befahren, ist ab Gefahrenstufe 3 (erhebliche Lawinengefahr) wenigstens an den Erstzubringer-
stationen des Schneesportgebietes das Warnsignal 8 auszuhängen und, wo vorhanden,  
die Lawinenwarnleuchte in Betrieb zu setzen. 
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Eigentliche Ausfahrten zu regelmässig befahrenen wilden Pisten und Varianten (dazu N. 129 ff.) 
sind dauernd mit dem Warnsignal 12 zu kennzeichnen. Die Schneesportler sind damit  
zusammen mit den Massnahmen an den Zubringerstationen hinreichend gewarnt. Ausnahms-
weise kann es sich bei erheblicher Lawinengefahr aufdrängen, die Ausfahrt in eine wilde  
Piste zu sperren, die von den Pistenbenutzern häufig als Abkürzung oder Verbindung  
zwischen zwei Pisten benutzt wird. 

Oberstes Gebot ist die Aktualität der Warnung. Damit die Lawinenwarntafel und die Lawinen-
warnleuchte ihre Wirkung nicht verlieren, sind sie nach Abklingen der Gefahr unverzüglich  
zu beseitigen oder ausser Betrieb zu setzen. 

4 Freeride Checkpoints

Für Freerider können besondere Auskunftstafeln, sogenannte Checkpoints, errichtet werden. 
Darauf werden Informationen von Fachgremien (Lawinenbulletin mit Interpretationshilfe  
des SLF, Sicherheitshinweise und Ratschläge der SKUS) vermittelt.

Die Checkpoints können mit der Lawinenwarnleuchte und dem Vermerk versehen werden, 
dass das eingeschaltete Blinklicht Lawinengefahr ab Stufe 3 (erhebliche bis sehr grosse  
Lawinengefahr) bedeutet.

An den Checkpoints ist deutlich zu warnen, dass sich die Schneesportler im freien Gelände 
ausschliesslich auf eigenes Risiko bewegen.

Die Checkpoints sind bei der Ausgangsstation oder an den relevanten Orten im Schneesport-
gebiet anzubringen. Sie gehören nicht ins Gelände.

Die Checkpoints sind attraktiv zu gestalten (gut lesbar, klar gegliedert, Interesse weckend 
und wetterbeständig).

Die Checkpoints sollen keine Werbung enthalten. Soweit sich Werbung nicht vermeiden lässt, 
ist sie seitlich oder unten anzubringen, deutlich abgesetzt von der Information.
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5 Künstliche Lawinenauslösung 

Die künstliche Lawinenauslösung ist für die Schneesportgebiete eine wirksame Massnahme 
zur Verbesserung des Lawinenschutzes. Bei der künstlichen Auslösung kommen verschie-
dene Methoden zur Anwendung (vgl. die Ausbildungsunterlagen von SBS).

Seilbahnen Schweiz (SBS) organisiert die zur Erlangung des eidgenössischen Sprengaus-
weises (LA) notwendigen Kurse und Prüfungen. Erfolgt die künstliche Lawinenauslösung mit 
Armeewaffen, ist die Ausbildung zur Handhabung der Waffen und Munition Sache der Armee.  

Der Einsatz von Personal für Lawinensprengarbeiten und die Durchführung solcher Arbeiten 
richten sich in erster Linie nach den SBS-Ausbildungsunterlagen zum LA-Kurs. Dazu gehört 
auch die Wegleitung Sprengwesen, Ausbildung künstliche Auslösung von Lawinen (Lawinen-
sprengungen) des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Die Unternehmungen haben des Weiteren insbesondere die folgenden Erlasse zu beachten:
– Bundesgesetz vom 25. März 1977 über explosionsgefährliche Stoffe  

(Sprengstoffgesetz, SprstG);
– Verordnung vom 27. November 2000 über explosionsgefährliche Stoffe  

(Sprengstoffverordnung, SprstV);
– Fachtechnische Weisung des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung,  

Bevölkerungsschutz und Sport VBS für die Abgabe von Waffen und Munition  
für das künstliche Auslösen von Lawinen für zivile Institutionen.

Es wird den Bergbahnunternehmungen empfohlen, für die künstliche Lawinenauslösung ein 
Sicherheitskonzept zu erstellen, welches sich u. a. zu folgenden Punkten äussert (siehe das 
Musterkonzept von SBS):
– Sprengpunkte inkl. Zugang;
– Gebiet, das von den künstlich ausgelösten Schneemassen betroffen werden kann;
– potenzielle Gefährdung von Personen und Eigentum;
– Schutzmassnahmen, die verhindern, dass sich Personen in den Gefahrenperimeter be-

geben oder sich dort aufhalten (wie Einstellung Bahnbetrieb, Sperrungen, Sprengwachen);
– Vorgehen bei negativen Auslösungsversuchen;
– Ablauf einer Sicherungsaktion.

Bei negativ verlaufenen Auslösungsversuchen hat der Verkehrssicherungspflichtige zu ent-
scheiden, ob aufgrund des negativen Ergebnisses auf eine momentane Lawinensicherheit des 
betreffenden Hanges geschlossen werden darf. Bestehen Zweifel, sind die gefährdeten 
Schneesportanlagen weiterhin gesperrt zu lassen. 

186

187

188

189

190

191



45

IX. Öffnung der Pisten und Abfahrten

Die Pisten sind während der Betriebszeit der Transportanlagen bis zur erfolgten Schlusskon-
trolle geöffnet, soweit sie nicht ausdrücklich gesperrt werden (z. B. wegen Lawinengefahr). 
Ausserhalb dieser Betriebszeit muss die verkehrssicherungspflichtige Unternehmung die 
Pisten unterhalten und maschinell herrichten (präparieren) können. Die Pisten sind dann ge-
schlossen.

Das ist auf den Orientierungstafeln wie folgt bekanntzugeben: «Ausserhalb der Bahnbetriebs-
zeiten sind die Pisten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder 
Pistenmaschinen mit Seilwinden oder Fräsen gesichert – Lebensgefahr!»

Die Abfahrten sind ausserhalb der Betriebszeiten der Transportanlagen ebenfalls geschlossen.

Es ist verboten, Pisten und Abfahrten zu benutzen, die geschlossen oder gesperrt sind.

Der Verkehrssicherungspflichtige hat dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit nach Be-
triebseinstellung der Transportanlagen oder nach der Sperrung einer Piste niemand auf den 
Pisten zurückbleibt. Zu diesem Zweck ist eine Schlusskontrolle durchzuführen, deren Zeit-
punkt bekannt zu geben ist. Der Rettungsdienst kann andere, hierzu geeignete Personen mit 
der Schlusskontrolle betrauen.

Schliessen die örtlichen Verhältnisse – insbesondere die Weitläufigkeit des Schneesport - 
g ebietes mit zahlreichen Pisten, die an verschiedene Endpunkte führen – eine Schlusskon-
trolle auf allen Pisten aus, so ist eine Notfallnummer anzugeben und die Erreichbarkeit des  
Rettungsdienstes sicherzustellen.

In zahlreichen Schneesportgebieten finden sich Restaurationsbetriebe und Unterkünfte,  
deren Schliessung durch den Verkehrssicherungspflichtigen nicht angeordnet werden kann. 
Daher bewegen sich deren Gäste auch nach Betriebseinstellung noch auf den markierten 
Pisten und Abfahrten. Der Verkehrssicherungspflichtige hat die Betreiber der Restaurants 
und Unterkünfte auf deren Verantwortung gegenüber den Gästen hinzuweisen. Musterbriefe 
können bei den Seilbahnen Schweiz (SBS) bezogen werden.

Bei sogenannten Night Events wie Mondscheinpartys, Fondue-Abenden und Fackelabfahrten 
sind deren Veranstalter für die Sicherheit der Teilnehmenden verantwortlich, insbesondere 
auch, soweit diese im Rahmen oder nach Beendigung des Events die geschlossenen Pisten 
oder Abfahrten für die Talfahrt benutzen. Der Veranstalter hat die Bergbahnunternehmung 
über das geplante Event zu informieren und die nötigen Absprachen über dessen Durchfüh-
rung zu treffen (Zeitpunkt der Talfahrt, Pistenwahl u. a.). Die Bahnunternehmung hat alsdann 
dafür zu sorgen, dass die Pistenpräparation auf die Angaben des Veranstalters abgestimmt 
wird und im Zeitraum der Talfahrt der Veranstaltungsteilnehmer keine Pistenbearbeitungs-
maschinen mit Seilwinde oder Fräse auf den betreffenden Pisten eingesetzt werden. 
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X. Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Pisten und Abfahrten sind für Skifahrer/-innen und Snowboarder/-innen bestimmt.

Bergbahnunternehmungen können alternative Schneesportgeräte auf Pisten und Abfahrten 
zulassen, wenn kumulativ folgende Kriterien erfüllt werden:
– Die FIS- und SKUS-Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder müssen eingehal-

ten werden können.
– Das alternative Schneesportgerät muss bestimmungsgemäss grundsätzlich talwärts glei-

ten, Kanten haben und zum aktiven Kurvenfahren geeignet sein.
– Eine Transportmöglichkeit auf der Anlage muss gegeben sein.
– Die Position muss stehend oder sitzend sein.
– Alternative Schneesportgeräte, die Drittpersonen gefährden können, sind nicht zuzulassen.

Menschen mit Behinderung auf Abfahrtsgeräten in sitzender Stellung, wie Mono- und Dualski-
bob, Uni-, Dual- und Tandemski usw. können zur Benutzung der Pisten und Abfahrten zugelas-
sen werden, wenn sie fähig sind, die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer/-innen und Snowboarder/-
innen zu befolgen, und wenn ihre Begleitpersonen entsprechend ausgebildet sind. 

Schlittle/-innen, Langläufer/-innen, Mountainbiker/-innen, Fussgänger/-innen, Schnee-
schuhläufer/-innen, Hunde usw. gehören nicht auf Pisten und Abfahrten (für Tourengänger/-
innen vgl. Kapitel XIV).

Die gleichzeitige Benutzung von Pisten und Abfahrten zum bestimmungsgemässen Gebrauch 
und zu anderen Zwecken ist möglichst zu vermeiden. Wo sich die Mehrfachbenutzung nicht 
umgehen lässt, ist auf die verschiedenen Benutzerkategorien hinzuweisen mittels Warnsi-
gnal Nr. 12b. Zudem sind Ausweich- und Bremsräume zu schaffen, die es erlauben, gefahr-
los auszuweichen, anzuhalten, zu überholen und zu kreuzen.

Wo die Geländeverhältnisse es erlauben und das Verkehrsaufkommen es rechtfertigt,  
können Schlittelwege, Langlaufloipen, Winterwanderwege, Aufstiegsspuren für Touren gänger 
und Schneeschuhrouten angelegt werden. Sie sind im Gelände zu markieren, zu signali sieren 
und vor alpinen und atypischen Gefahren zu sichern.
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XI. Einsatz von Motorfahrzeugen

Motorfahrzeuge stellen auf Schneesportanlagen Fremdkörper dar, die besondere Gefahren 
für die Benutzer/-innen schaffen. Sie sind unter Vorbehalt von Ziffer 48 und 49 während der 
Betriebszeit nicht zum Einsatz zu bringen.

Erfolgt die Pistenpräparierung abends nach Betriebsschluss der Transportanlage, ist sicher-
zustellen, dass die Schlusskontrolle erfolgt ist.

Der Pistenchef/die Pistenchefin kann den Einsatz von Motorschlitten und dergleichen (Ski-Doo, 
Snowmobiles, Quads usw.) mit Gefahrenlicht bewilligen, soweit dies für Betriebszwecke – 
insbesondere für Rettungen und technische Notfälle – nötig ist. 

Die Lenker haben folgende Sorgfaltspflichten zu beachten:
– Auf Schneesportler/-innen die den Umständen gebotene Rücksicht zu nehmen. 
– Es ist möglichst an übersichtlichen Stellen und am Rand der Piste zu fahren.
– Die Geschwindigkeit ist den Umständen anzupassen. An engen und unübersichtlichen 

Stellen ist möglichst langsam zu fahren und es sind akustische Warnsignale zu geben.
– Das Gefahrenlicht ist stets einzuschalten. 

Ausnahmsweise kann der Pistenchef/die Pistenchefin einen Einsatz von Pistenbearbeitungs-
maschinen während der Betriebszeit bewilligen. In diesem Fall haben die Verkehrssiche-
rungspflichtigen durch geeignete Massnahmen dafür zu sorgen, dass keine Schneesportler/-
innen gefährdet werden. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorzukehrenden 
Massnahmen hängen ab von der Benutzungsfrequenz, den topografischen und den Sichtver-
hältnissen, der Schneebeschaffenheit und der Lawinengefahr.
Als Massnahmen fallen in Betracht:
– Vorübergehende Teil- oder Totalsperrung unübersichtlicher oder enger Pistenabschnitt
– Warnung der Pistenbenutzer/-innen durch Aufsichtspersonal
– Warnung der Pistenbenutzer/-innen durch Aufstellen des Gefahrensignals 4 (Pistenbear-

beitungsmaschine) mit Blinklicht
– Warnung der Pistenbenutzer/-innen durch Aufstellen des Gefahrensignals 4 ohne Zusatz
– Warnung der Pistenbenutzer durch Aufstellen eines «Triopans» (Faltsignal): Gefahrensignal 

mit der Aufschrift «Pistenfahrzeug» oder dem entsprechendem Signet auf allen drei Seiten 

Pistenbearbeitungsmaschinen an Seilwinden oder mit Frontfräse (Schneeschleuder) sind 
ausnahmslos ausserhalb der Betriebszeit der Transportanlagen oder auf gesperrten 
Schneesportanlagen einzusetzen.

An Pistenbearbeitungsmaschinen sowie an Motorschlitten im Einsatz ist das gelbe Gefahren-
signallicht einzuschalten. Ausserhalb der Betriebszeiten und bei Nacht darf das Gefahren-
signallicht ausgeschaltet werden.
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Das Befahren von Schneesportanlagen mit Motorfahrzeugen, die nicht dem Betrieb der An-
lage dienen, ist grundsätzlich unzulässig und bedeutet eine nach Art. 90 SVG strafbare Ver-
kehrsregelverletzung. Die zuständige Behörde kann in begründeten Fällen eine Ausnahme-
bewilligung erteilen, namentlich für zwingend notwendige Güter- und Personentransporte 
auf klar definierten Fahrstrecken. In der Bewilligung sind geeignete Auflagen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit (zeitliche Beschränkung, Höchstgeschwindigkeit, Motorfahrzeugtyp, 
usw.) festzulegen.

Dritte, insbesondere Halter und Lenker von nicht dem Pistenbetrieb dienenden Fahrzeugen, 
die sich nicht an diese Vorgaben halten, sind durch die Bergbahnunternehmen schriftlich 
abzumahnen

Die für Schneesportanlagen zur Verfügung gestellten und markierten Schneesportflächen gel-
ten als öffentliche Verkehrsflächen im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes (SVG). Entsprechend 
gelangen auf diese Flächen grundsätzlich die Bestimmungen der Strassenverkehrsgesetzge-
bung zur Anwendung. Dies gilt insbesondere auch für das allgemeine Fahrverbot gemäss Art. 43 
Abs. 1 SVG. Demnach dürfen Schneesportflächen nur von solchen Motorfahrzeugen befahren 
werden, die dem Betrieb der Schneesportanlage dienen. Für andere Motorfahrzeuge, aber auch 
für Mountainbikes (s. SKUS-Richtlinien Ziff. 44), sind die Schneesportflächen nicht bestimmt. Ver-
stösse gegen das allgemeine Fahrverbot bedeuten eine nach Art. 90 SVG strafbare Verkehrsre-
gelverletzung.

Für Raupenfahrzeuge sind u. a. die folgenden Bestimmungen zu beachten:
– Raupenfahrzeuge gelten als sogenannte «Ausnahmefahrzeuge», die auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen nur mit einer schriftlichen Bewilligung verkehren dürfen (Art. 78 Abs. 1 Ver-
kehrsregelverordnung [VRV] i.V.m. Art. 25 und 26 Abs. 1 Verordnung über die technischen 
Anforderungen an Strassenfahrzeuge [VTS]). Für die Verwendung von Raupenfahrzeugen 
in Wintersportgebieten können dabei Dauerbewilligungen erteilt werden, bei kantons-
übergreifenden Gebieten unter Vorbehalt der Zustimmung der betroffenen Kantone (Art. 
78 Abs. 2 Bst. c VRV).

– In und auf Raupenfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen grundsätzlich nur so viele Per-
sonen mitgeführt werden, als Plätze bewilligt sind (Art. 60 Abs. 2 und Art. 61 Abs. 1 VRV). 
Die zuständige Behörde kann eine Ausnahmebewilligung erteilen (Art. 77 Abs. 3 VRV). 
Ebenso dürfen ausserhalb der bewilligten Plätze ausnahmsweise Verletzte und weitere 
Personen zu Hilfeleistungen transportiert werden, wenn ein angemessener Schutz  
sichergestellt ist (Art. 60 Abs. 3 VRV).
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– Gemäss Art. 71 Abs. 1 VRV dürfen Führer von Motorfahrzeugen keine Fahrzeuge und Ge-
genstände stossen, ziehen oder schleppen. In Satz 2 wird ausdrücklich das Ziehen von 
Skifahrern, Sportschlitten und dergleichen untersagt. Gemäss Art. 71 Abs. 2 VRV kann 
die kantonale Behörde jedoch das Ziehen von Skifahrern in Wintersportgebieten gestat-
ten (Art. 71 Abs. 2 VRV).

Beim Einsatz von Pistenbearbeitungsmaschinen während der Betriebszeit gelten für den  
Lenker die Sorgfaltspflicht gemäss SKUS-Richtlinien Ziff. 48 und 49.

Nach beendetem Einsatz sind die verwendeten Absperrungen und Gefahrensignale nach dem 
Grundsatz der Aktualität der Warnung unverzüglich zu entfernen.
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XII. Pisten- und Rettungsdienst

Die Bergbahnunternehmungen stellen ein Sicherheitsdispositiv auf. Sie unterhalten einen 
Pisten- und Rettungsdienst oder arbeiten mit einer Organisation zusammen, die die Aufga-
ben und Verantwortung des Pisten- und Rettungsdienstes übernimmt. Der Pisten- und  
Rettungsdienst ist für die gemäss den vorliegenden Richtlinien zu treffenden Massnahmen 
verantwortlich. Der technische Dienst sowie der Pisten- und Rettungsdienst sind innerhalb 
der Bahnunternehmung formell voneinander zu trennen. Pisten- und Rettungschefs entschei-
den unabhängig und in eigener Verantwortung.

Der Pisten- und Rettungsdienst leistet Erste Hilfe und transportiert die auf Schneesportan-
lagen verunfallten Benutzer/-innen ab. Die Rettung der im freien Gelände verunfallten 
Schneesportler wird nach Möglichkeit ebenfalls vom Pisten- und Rettungsdienst übernom-
men, soweit sie nicht durch eine andere Rettungsorganisation besorgt wird. Die Kosten der 
Rettung tragen grundsätzlich die verunfallten Schneesportler/-innen.

Bei tödlichen oder anderen schweren Unfällen, hat der Pisten- und Rettungsdienst unverzüg-
lich die zuständige Behörde zu benachrichtigen.

Der Pisten- und Rettungsdienst sorgt nach Möglichkeit dafür, dass nach Betriebseinstellung 
der Transportanlagen niemand auf den Pisten zurückbleibt. Zu diesem Zweck ist eine Schluss-
kontrolle durchzuführen, deren Zeitpunkt bekanntzugeben ist. Schliessen die örtlichen Ver-
hältnisse eine Schlusskontrolle aus, so ist eine Notfallnummer anzugeben und die Erreich-
barkeit des Rettungsdienstes sicherzustellen.

Bei Sperrung von Pisten und Abfahrten während der Betriebszeiten ist ebenfalls eine Schluss-
kontrolle durchzuführen.

Die Transportunternehmungen protokollieren die Unfälle in ihrem Schneesportgebiet. Sie 
analysieren jährlich das Unfallgeschehen und setzen zumutbare Verbesserungen bei Unfall-
schwerpunkten und risikoreichen Stellen um.
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1 Allgemeines

Der Pisten- und Rettungsdienst hat die Schneesportanlagen herzurichten, zu betreiben, zu 
unterhalten und zu kontrollieren. Der Pisten- und Rettungsdienst ist für die gemäss den vor-
liegenden Richtlinien zu treffenden Massnahmen verantwortlich. Der technische Dienst so-
wie der Pisten- und Rettungsdienst sind innerhalb der Bahnunternehmung soweit betrieb-
lich möglich personell voneinander zu trennen. Der Pisten- und Rettungschef entscheidet 
unabhängig und in eigener Verantwortung. 

Bei tödlichen oder anderen offensichtlich schweren Unfällen hat der Pisten- und Rettungs-
dienst zwecks Beweissicherung unverzüglich die zuständige Behörde zu benachrichtigen. 

2 Aufgaben und Funktion des Rettungsdienstes

Ein gut organisierter und leistungsfähiger Rettungsdienst ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Verkehrssicherungspflicht. Die Rettungspflicht besteht in der Erste-Hilfe-Leistung so-
wie im raschen und sachgemässen Abtransport der auf den Schneesportanlagen verunfallten 
Schneesportler.

Der Rettungsdienst hat nach Möglichkeit auch die Rettung und den Abtransport der im freien 
Gelände verunfallten Schneesportlern zu übernehmen.

3 Die Organisation des Rettungsdienstes

Der Rettungsdienst ist durch die verkehrssicherungspflichtige Unternehmung oder eine von 
ihr beauftragte, geeignete Organisation auszuführen. In jedem Fall ist während der Betriebs-
zeit ein Pikettdienst einzurichten, der möglichst schnell und einfach avisiert werden kann.

Die Rettungsmassnahmen haben ausschliesslich durch speziell ausgebildete Personen zu 
erfolgen, die entsprechend ihrer Aufgabe ausgerüstet sind.

Die Anzahl der eingesetzten Patrouilleure hat sich unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismässigkeit nach den konkreten Verhältnissen und nach der auf den Schneesportanla-
gen zu erwartenden Frequenz zu richten.
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4 Die Ausbildung der Rettungsleute

Seilbahnen Schweiz (SBS) organisiert zentrale und dezentralisierte Aus- und Weiterbildungs-
kurse für den Rettungsdienst. Diese Kurse stehen auch Unternehmungen offen, die nicht Ver-
bandsmitglieder sind. Den Unternehmungen wird empfohlen, ihrem zuständigen Personal 
den Besuch dieser Ausbildungskurse zu ermöglichen.

5 Die Ausrüstung der Rettungsleute

Rettungsleute müssen mit geeignetem Sanitäts- und Rettungsmaterial ausgerüstet sein. Sie 
müssen als solche gut erkennbar sein (Kleidung).

6 Hilfeleistungspflicht

Ziff. 9 der FIS-Verhaltensregeln verpflichtet die Schneesportler zur Hilfeleistung bei Unfällen.

Nach Art. 128 StGB ist jedermann zur Nothilfe verpflichtet, wenn er einen Menschen verletzt 
hat. Zudem ist nach dieser Bestimmung jedermann verpflichtet, einem Menschen in unmittel-
barer Lebensgefahr zu helfen, und zwar unabhängig davon, weshalb die betreffende Person 
in Lebensgefahr geraten ist. 

Für Bergführer und Schneesportlehrer besteht in einigen Kantonen eine gesetzliche Hilfe-
leistungspflicht.
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XIII. Ordnungsdienst

Der Pisten- und Rettungsdienst besorgt den Ordnungsdienst. 

Benutzern/-innen von Transport- und Schneesportanlagen, die sich den Anordnungen der  
Sicherheitsverantwortlichen widersetzen und Signale missachten, kann der Fahrausweis  
entzogen werden (siehe Art. 60 Verordnung über die Personenbeförderung). Benutzer/-in-
nen, die durch rücksichtslose und unbeherrschte Fahrweise eine oder mehrere andere Per-
sonen erheblich gefährden, können bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft wegen Stö-
rung des öffentlichen Verkehrs im Sinn von Art. 237 des Schweiz. Strafgesetzbuchs angezeigt 
werden. Rücksichtslos ist es unter anderem, wenn Schneesportler/-innen unter Missachtung 
der Lawinenwarntafeln Nr. 8 (Lawinengefahr im freien Gelände) und Lawinenwarnleuchten  
Nr. 8a sowie Absperrungen lawinengefährdete Hänge befahren und dadurch das Leben oder 
die Gesundheit von Personen erheblich gefährden, die sich auf Schneesportanlagen aufhalten. 
Bei Gefährdung von Bahn- und Liftanlagen ist überdies Art. 239 des Schweiz. Strafgesetz-
buchs anwendbar.

1 Das Einschreiten gegen rücksichtslose Schneesportler (Pistenrowdys)

Der Ordnungsdienst auf Schneesportanlagen ist Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht.

Die FIS hat zur Vermeidung von Skiunfällen die im Anhang A abgedruckten zehn Verhaltens-
regeln erlassen. Das Reglement über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessio-
nierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge (Fassung 2007) schreibt den Unternehmungen 
vor, in den Stationen die FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder (neue Fassung 
2002) gut sichtbar anzubringen. Dasselbe Vorgehen wird den eidgenössisch konzessionierten 
Betrieben empfohlen.

Die im Ordnungsdienst eingesetzten, ausgebildeten Patrouilleure haben auf die FIS-Regeln 
hinzuweisen und gegen rücksichtslose Schneesportler einzuschreiten. Die Unfallverhütung 
durch den Ordnungsdienst auf Schneesportanlagen ist eines der Ausbildungsziele für die im    
Pistendienst eingesetzten Patrouilleure.

Schneesportler, welche durch rücksichtslose und unbeherrschte Fahrweise andere Personen 
erheblich gefährden, können bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft wegen Störung 
des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 des Schweizerischen Strafgesetzbuches an-
gezeigt werden. Rücksichtslos ist es unter anderem, wenn Variantenfahrer oder Freerider in 
Missachtung von Lawinenwarntafeln und Lawinenwarnleuchten sowie Absperrungen lawi-
nengefährdete Hänge befahren und dadurch Leben oder Gesundheit anderer Personen ge-
fährden, die sich auf Schneesportanlagen aufhalten.
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Die konkrete Gefährdung als Hauptvoraussetzung einer Verurteilung wegen Störung des öf-
fentlichen Verkehrs wird am folgenden Beispiel erläutert:

Ein Schneesportler verlässt unter Missachtung des Warnsignals 8 (Lawinengefahr) und der 
Lawinenwarnleuchte (Warnsignal 8a) eine Piste und löst eine Lawine aus. Die Schneemas-
sen verschütten über eine Länge von 100 Metern eine Piste oder ein Skilifttrassee. Der 
Schneesportler erfüllt den Tatbestand der Störung des öffentlichen Verkehrs dann, wenn an-
dere Schneesportler durch die niedergehenden Schneemassen einer Gefahr für ihr Leben 
oder ihre Gesundheit ausgesetzt werden. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn sie zum Anhalten, 
Ausweichen oder Abbügeln gezwungen werden.

Im Gegensatz zur kriminalrechtlichen Sanktion der Strafe kann die zivilrechtliche Sanktion 
des Schadenersatzes bereits durch das Auslösen der Schneemassen eintreten. Dies ist dann 
der Fall, wenn der Verkehrssicherungspflichtige beziehungsweise der beauftragte Pisten-   
und Rettungsdienst nach dem Niedergang der Schneemassen eine Suchaktion nach allfäl-
ligen Verschütteten eingeleitet hat, die sich später als unnötig erweist. Variantenfahrer und Free-
rider, die in Missachtung der Warnsignale lawinengefährdete Hänge befahren und Lawinen 
auslösen, verletzen eine vertragliche Nebenpflicht und haften der Bergbahnunternehmung 
für den dadurch verursachten Schaden. Es wird empfohlen, in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) einen entsprechenden Hinweis zu machen.

2 Transport-, zivil- und strafrechtliche Sanktionen

Rücksichtslosen Abfahrtsbenutzern kann nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundregeln der 
Fahrausweis unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit entzogen werden. 
Diese Praxis wurde durch die Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförde-
rung (VPB, SR 745.11) rechtlich verankert. Gemäss Art. 60 Abs. 2 und 3 der erwähnten Ver-
ordnung kann eine Unternehmung Personen den Transport zur Ausübung eines Sportes ver-
weigern und, im Wiederholungsfalle oder in schweren Fällen, den Fahrausweis entziehen, 
wenn sie im Gebiet, das von der Unternehmung bedient wird, durch ihr Verhalten Dritte  
offensichtlich gefährden, namentlich indem sie:
a) sich rücksichtslos verhalten;
b) einen lawinengefährdeten Hang befahren;
c) die Weisungs- und Verbotstafeln, die der Sicherheit dienen, missachten;
d) sich den Sicherheitsanordnungen des Aufsichts- und Rettungsdienstes widersetzen.
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Die Kommission Rechtsfragen Schneesportanlagen SBS empfiehlt, von dieser Möglichkeit in 
einschlägigen Fällen konsequent Gebrauch zu machen. Die im Ordnungsdienst eingesetzten 
Patrouilleure sind unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit berechtigt, 
folgende Massnahmen zu ergreifen: Transportverweigerung für eine oder mehrere Fahrten, 
entschädigungsloser – eventuell befristeter – Entzug des Fahrausweises (Tages-, Mehr- oder 
Halbtageskarte, Wochen- oder Saisonabonnement) und Verzeigung wegen Verstosses gegen 
Art. 237 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

Die Kommission Rechtsfragen Schneesportanlagen SBS rät des Weiteren, die Abfahrts-
benutzer auf diese Situation mittels Aufdruck auf den Fahrausweisen oder durch Anschlag in 
den Stationen aufmerksam zu machen. Empfohlen wird folgende Formulierung:

«Achtung: Bei rücksichtslosem Verhalten (insbesondere Nichtbeachten 
der FIS-Regeln, Missachten von Signalen, Weisungen, Absperrungen  

und Anordnungen sowie bei Befahren von lawinengefährdeten Hängen) 
kann der Fahrausweis entzogen werden.»

In der praktischen Anwendung ist wie folgt vorzugehen: Fehlbare Abfahrtsbenutzer sind vor-
erst zu belehren und zu ermahnen. In leichteren Fällen ist eine Transportverweigerung für 
einzelne Fahrten zulässig. Handelt es sich um ein krasses Fehlverhalten («schwerer Fall»), 
so kann der Fahrausweis sofort (evtl. nur befristet) entzogen werden, ebenso wenn ein Wie-
derholungsfall vorliegt. Die Patrouilleure sind berechtigt, die Personalien des betreffenden 
Fahrers aufzunehmen und ihn bei der Polizei zu verzeigen.

Den Unternehmungen wird geraten, den ausführenden Organen (Pisten- und Rettungschefs, 
Patrouilleure, Betriebsleiter) in den Pflichtenheften und durch Anschlag in den Diensträumen 
die zum Einschreiten gegen fehlbare Abfahrtsbenutzer erforderlichen Weisungen zu erteilen. 
Die Instruktion kann beispielsweise in Form des folgenden Schemas geschehen:

Art des fehlbaren Verhaltens Massnahmen

Erstmaliges Fehlverhalten Ermahnung und Belehrung, Hinweis auf 
Entzugsmöglichkeit und Kennzeichnung 
des Fahrausweises; eventuell Transport-
verweigerung für einzelne Fahrten

Wiederholungsfall und Fälle erstmaligen
krassen Fehlverhaltens (schwerer Fall)

Entzug des Fahrausweises, eventuell befristet

Konkrete Gefährdung anderer Menschen
(zum Beispiel, wenn andere Abfahrts-
benutzer zum Anhalten / Ausweichen 
gezwungen werden)

Entzug des Fahrausweises

Aufnahme der Personalien

Polizeiliche Verzeigung wegen Störung des
öffentlichen Verkehrs (Art. 237 StGB)
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XIV. Tourengänger/-innen

Für Tourengänger/-innen auf Pisten und Abfahrten gilt wie für alle andern Benutzer/-innen 
auch, dass sie auf eigenes Risiko aufsteigen und abfahren. Sie unterstehen den FIS-Regeln 
und haben sich an die SKUS-Richtlinien zu halten.

Für den Aufstieg auf Pisten gilt FIS-Regel 7. Bei engen Pistenabschnitten kann der Zugang 
für aufsteigende Tourengänger/-innen gesperrt werden.

Ausserhalb der Betriebszeiten der Transportanlagen sind die Pisten und Abfahrten geschlos-
sen und dürfen nicht benutzt werden (Kap IX.).

Die verkehrssicherungspflichtigen Unternehmungen können die Pisten und Abfahrten an be-
stimmten Tagen oder in den Abendstunden für Tourengänger/-innen ausdrücklich öffnen. Das 
ist auf den Orientierungstafeln bekanntzugeben. Auf solchen Pisten dürfen keine Unterhaltsar-
beiten mit Pistenbearbeitungsmaschinen mit Seilwinde oder Frontfräse durchgeführt werden.

Für Tourengänger können neben und abseits der Schneesportanlagen gesonderte Aufstiegs-
spuren angelegt werden. Diese sind wie Abfahrten gelb zu markieren und vor alpinen Gefahren 
zu sichern. Auch diese Aufstiegsspuren sind nur während der Betriebszeiten der Transportan-
lagen geöffnet, soweit sie nicht gemäss Ziff. 64 hiervor ausdrücklich geöffnet werden. 

Die gemäss Ziff. 64 ausserhalb der Betriebszeiten der Transportanlagen geöffneten Pisten 
und Abfahrten sind bei Lawinengefahr zu sperren. Die Sperrung ist den Tourengängern/-innen 
auf den Orientierungstafeln anzuzeigen.

Für Tourengänger auf Pisten und Abfahrten gilt wie für alle andern Benutzer auch, dass sie 
auf eigenes Risiko aufsteigen und abfahren. Sie unterstehen den FIS-Regeln und haben sich 
an die SKUS-Richtlinien zu halten.

Ausserhalb der Betriebszeiten der Transportanlagen sind die Pisten und Abfahrten geschlossen 
und dürfen nicht benutzt werden (Kap. IX). Dies gilt selbstverständlich auch für Tourengänger.

Die verkehrssicherungspflichtigen Unternehmungen können Pisten oder Abfahrten an bestim-
mten Tagen oder in den Abendstunden für Tourengänger ausdrücklich öffnen. Das ist auf den 
Orientierungstafeln bekannt zu geben. Auf den so geöffneten Pisten dürfen keine Unterhalts-
arbeiten mit Pistenbearbeitungsmaschinen mit Seilwinde oder Frontfräse durchgeführt werden.
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Für Tourengänger können neben und abseits der Schneesportanlagen gesonderte Aufstiegs-
spuren angelegt werden. Diese sind wie Abfahrten gelb zu markieren (auf Orientierungstafeln 
und in Prospekten gelb gestrichelt oder punktiert) und vor alpinen Gefahren zu sichern. Auch 
diese Aufstiegsspuren sind nur während der Betriebszeiten der Transportanlagen geöffnet, 
soweit sie nicht gemäss N. 225 hiervor ausdrücklich geöffnet werden.

Pisten, Abfahrten sowie allfällige Aufstiegsspuren, die ausserhalb der Betriebszeiten der 
Transportanlagen für die Tourengänger geöffnet werden, sind bei drohender Lawinengefahr 
zu sperren. Die Sperrung muss den Tourengängern jedoch nur auf den Orientierungstafeln 
angezeigt werden. Eine zusätzliche Sperre am Ausgangspunkt vor Ort ist nachts im Gegen-
satz zum Tagesbetrieb (s. N. 169 f.)  nicht erforderlich. Von nächtlichen Tourengängern kann 
und muss verlangt werden, dass sie sich vor dem Aufstieg im Gelände an den Orientierungs-
tafeln über die Lawinengefahr erkundigen.

Es steht den verkehrssicherungspflichtigen Unternehmungen frei, von den Tourengängern 
moderate Beiträge für die Benützung der für die zahlenden Gäste bestimmten Schneesport-
anlagen zu verlangen.
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XV. Snowparks

Der Snowpark umfasst das Freestyle-Gelände, in welchem den Schneesportler/-innen und 
Schneesportlern insbesondere Sprünge, Jibs, Halfpipes und Cross-Strecken zur Verfügung 
gestellt werden.

Wird ein Snowpark zur Verfügung gestellt, so müssen im Gebiet auch eine Einsteigerlinie oder 
Einsteigerelemente angeboten werden.

Snowparks sind täglich zu kontrollieren und nötigenfalls zu unterhalten.

Der Zugang zum Snowpark ist mit der Snowpark-Tafel Nr. 22 zu versehen. 
Snowparks können auf den Orientierungstafeln und Prospekten aufgeführt werden. 
Für die Markierung und Signalisation gilt die Farbe Orange. Die Farben Blau, Rot und Schwarz 
gelten nur für die Pisten. Sie sind im Snowpark nicht zu verwenden.

Für die Benutzung von Sonderanlagen gilt wie überall auf den markierten Pisten und  
Abfahrten der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit. 
Auch für die Benutzer/-innen von Snowparks gelten die 10 FIS-Regeln und zudem die 
SKUS-Richtlinien für Snowpark-Benutzer/-innen.

XS-Elemente (extra small – Kinderlinien) und S-Elemente (small – Einsteigerlinien) müssen 
ohne jegliche Erfahrung im Snowpark befahrbar sein. Das heisst, dass alle Elemente keine 
Flugphase voraussetzen und mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit überfahrbar sind.

XS- und S-Elemente sind von den übrigen Elementen eindeutig zu trennen und entweder ein-
zeln oder gegebenenfalls als gesamte Kinder- bzw. Einsteigerlinie mit den Tafeln XS oder S 
zu kennzeichnen. 

XL-Elemente (extra large) sind absoluten Könnern vorbehalten. 
Sie sind gegenüber andern Snowpark-Elementen und Schneesportanlagen eindeutig zu 
trennen und abzusperren.
Die Zufahrt zu XL-Elementen ist zusätzlich mit der XL-Tafel Nr. 26 zu versehen und so 
einzugrenzen und zu gestalten, dass ein irrtümliches Einfahren durch Personen ohne das 
erforderliche Können ausgeschlossen ist.

Gap-Sprünge sind in öffentlich zugänglichen Snowparks nicht erlaubt.
Im Übrigen finden die Bestimmungen über Pisten sinngemäss Anwendung.
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XVI. Schlittelanlagen

Als Schlittelwege eignen sich Alpwege, Forststrassen, Wanderwege sowie klar von den Pisten 
abgegrenzte Fahrstreifen. Neu anzulegende Schlittelanlagen dürfen nicht steiler als 15 Grad 
sein. Als Schlittelparks, gedacht vor allem für Kinder, eignen sich leicht abfallende Hänge.

Schlittelanlagen werden hergerichtet, unterhalten und kontrolliert (keine Schlusskontrolle). 
Die Benutzer/-innen sind zudem vor Hindernissen wie auf Pisten zu schützen. Teilabschnitte, 
die eine Neigung von mehr als 15 Grad aufweisen, sind besonders zu kennzeichnen.

Die Benutzer/-innen müssen mit Wellen und Buckeln sowie mit Fussgängern rechnen.

Schlittelanlagen sind wie Pisten und Abfahrten während der Betriebszeit der Transportanla-
gen geöffnet, soweit sie nicht ausdrücklich gesperrt sind. Sie können für besondere Anlässe 
wie Hüttenabende, Mondscheinfahrten usw. auch ausserhalb der Betriebszeit der Transport-
anlage geöffnet werden.

Bei Schlittelanlagen sind an geeigneter Stelle die Verhaltensregeln für Schlittler  
(siehe Anhang C) anzubringen.

Schlittelwege und Schlittelparks sind vor atypischen Gefahren zu sichern. Atypisch sind  
Gefahren, welche die Benutzer bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht zu erkennen  
vermögen oder die auch bei vorsichtigem und den persönlichen Fähigkeiten angepasstem  
Fahren zu Unfällen führen können.

Schlittelwege werden blaulila markiert (siehe SKUS-Richtlinien Kap. XVIII und Ziff. 82). 
Sie werden nicht nach Schwierigkeitsgraden eingestuft, da sich deren Schwierigkeit vorwie-
gend aus den Schneeverhältnissen und nicht aus der Anlage ergibt.
Es bleibt den verkehrssicherungspflichtigen Unternehmungen aber unbenommen, in geeig-
neter Form Hinweise auf den Schwierigkeitsgrad zu geben, vor allem dort, wo ein Unterneh-
men mehrere Schlittelwege zur Verfügung stellt.

Nicht benützt werden dürfen die für die Einstufung der Pisten nach Schwierigkeitsgrad  
bestimmten Farben blau – rot – schwarz.

Schlittelwege und Schlittelparks sind wie Pisten und Abfahrten ausserhalb der Betriebszeit 
der Transportanlagen geschlossen und dürfen nicht benutzt werden. Für besondere Anlässe 
wie Hüttenabende, Mondscheinabfahrten usw. gilt N. 195 sinngemäss.
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XVII. Weitere Sonderanlagen

Auf Langlaufloipen, Winterwanderwegen, Schneeschuhrouten und weiteren Sonderanlagen 
finden die einschlägigen Richtlinien und Empfehlungen Anwendung.

Massgebend sind:
a) für Langlaufloipen die Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Langlaufloipen 

vom 01.09.2018; 
b) für Winterwanderwege und Schneeschuhrouten die Fachpublikation «Winterwander-

wege und Schneeschuhrouten – Leitfaden für Planung, Signalisation und Betrieb»  
(Bundesamt für Strassen ASTRA, Schweizer Wanderwege, Stiftung SchweizMobil 2020, 
Materialien Langsamverkehr).

Für die sinngemässe Anwendung der SKUS/SBS-Richtlinien auf eine Sonderanlage, für die 
es keine spezifischen Richtlinien oder Empfehlungen gibt, siehe N. 37 hiervor.
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XVIII.  Ausgestaltung der Markierung  
und Signalisation

Markierung der Pisten

1  Markierungstafel  

Markierung der Abfahrten

1  Markierungstafel

31   Abfahrt mit 
Mittelmarkierung

79

80

leicht

mittelschwer

schwer

2  Wegweiser 3   Richtungspfeil 
(rechts und links)

32   Abfahrt mit  
Seitenmarkierung 
(Abfahrtszonen)

3   Richtungspfeil 30   Richtungsband (für alle 
Schneesportanlagen)

Abfahrt Nr. 5

Abfahrt mit Mittelmarkierung

15 m 15 m

Nicht präpariert

Keine Schlusskontrolle

Länge: 
1200 m

Höhenunterschied:
500 m

Abfahrt Nr. 5

Nicht präpariert

Keine Schlusskontrolle

Länge: 
1200 m

Höhenunterschied:
500 m

Abfahrt mit Seitenmarkierung



62

Markierung der Snowparks

Markierung der Schlittelwege

Markierung der Winterwanderwege und Schneeschuhrouten

81

82

83

22  Snowpark

1  Markierungstafel

Winterwanderwege

Schneeschuhrouten

2  Wegweiser

3   Richtungspfeil2  Wegweiser

23  XS

24  S

25  XL

Routenziel 1h 45 min

Routenziel 1h 45 min

26  XL-Zufahrtstafel

Sehr grosse und sehr schwierige 
Sprünge und Jibs.
Nur für absolute Könner.

Sauts et jibs très imposants et  
très exigeants.
Réservé aux experts.

Salti e jib molto grandi e  
molto difficili. 
Solamente per esperti assoluti.

Very large and very difficult  
jumps and jibs.
For absolute experts only.

SBS_Tafel26_XL-Spruenge_Jibs_50x70cm_rz.indd   1SBS_Tafel26_XL-Spruenge_Jibs_50x70cm_rz.indd   1 09.12.22   15:1709.12.22   15:17
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Gefahrensignale 84

4   Pisten- 
bearbeitungs- 
maschine

5   Allgemeine  
Gefahr

6  Engpass

7a  Kreuzung mit Skilift

7b  Kreuzung mit Strasse

7c  Kreuzung mit Loipe

7d  Kreuzung mit Fussweg

7   Kreuzung

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole
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Warnsignale85

8  Lawinengefahr im freien Gelände

11  Band für Langsamfahrzone

9   Seilwimpel zur Kennzeichnung 
von Absperrungen

10   Stangen zur 
Kennzeichnung

8a  Lawinenwarnleuchte
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Sperrsignal 86

12   Achtung:  
Alpine Gefahren 

13   Fahrverbot für alle  
Abfahrtsbenutzer 
Das Fahrverbot kann mit 
Symbolen wie Skifahrer 
oder Snowboarder ergänzt 
werden.

12a   Achtung:  
Piste nicht verlassen – 
Gletscherspalten 12b   Achtung:  

Mehrfachbenutzung

Achtung Attention

Attenzione

Alpine Gefahren

Dangers alpins

Alpine hazards

Pericoli alpini

Achtung Attention

Attenzione

Piste nicht verlassen 
Gletscherspalten

Ne quittez pas la piste 

Crevasses

Non abbandonare la pista 

Crepacci

Do not leave the slope 

Glacier crevasses

Achtung Attention

Attenzione

Mehrfachbenutzung

Utilizzazione simultanea

Utilisation simultanée

Multiple use
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 Hinweissignale

Wald und Wildschutzzonen

Für die Kennzeichnung von Wald- und Wildschutzzonen sind ausschliesslich Tafel Nr. 17 und 
Wimpel Nr. 18 zu verwenden.  

87

88

 14  SOS-Telefon 15  Erste-Hilfe-Posten 21   Start- und Landeplatz 
für Delta und 
Gleitschirmflieger

17   Wald- und Wildschutzzone 18   Wimpel für Wald- und Wildschutzzone

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

STOP

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

STOP

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

STOP

Schlittler (für Markierungstafel 59-1Skilift für Gefahrensignal 60-7a Auto für Gefahrensignal 60-7b Skifahrer für neue Tafel
Mehrfachbenutzung

Langläufer Gefahrensignal 60-7c

Pistenbearbeitungsmaschine

für Gefahrensignal 60-4

Rettungsschlitten
für Hinweissignal 63-16

Gleitschirmflieger für
Hinweissignal 63-21

SOS für Hinweissignal 63-14

Snowboarder

Fussgänger für Gefahrensignal 60-7s

Skus neue Symbole

STOP
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 Orientierungstafel

20   Orientierungstafeln sind an der Ausgangsstation und an bedeutenden Stationen im Schnee-
sportgebiet anzubringen. Sie müssen zumindest die folgenden Informationen enthalten:

a) Geländeansicht mit
 – Transportanlagen
 – Pisten:    leicht: blau; mittel: rot; schwer: schwarz
 – Abfahrten:    gelb
 – Sonderanlagen (wenn vorhanden) 

– Allenfalls Höhenangaben
 – Wald- und Wildschutzzonen:  grün schraffiert

Die Geländeansicht muss optisch realistisch sein und Felsen, Tobel usw. anschaulich  
darstellen.

b) Transportanlagen
 – in Betrieb:    grün
 – nicht in Betrieb:   rot

und evtl. Öffnungszeiten; mindestens Zeitpunkt der letzten Bergfahrt

89

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur die
markierten und geöffneten Pisten.

Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Pisten geschlossen und vor
keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit
Seilwinden oder Fräsen gesichert. Lebensgefahr!

(Gebiet) (Lawinenwarnleuchte)
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c) Angebot der Abfahrtsmöglichkeiten

Pisten
deutlich unterscheiden:   blau – rot – schwarz 
Farbbedeutung auf der Orientierungstafel erklären
– Zeit der letzten Pistenkontrolle angeben
– Die Pisten sind beidseits markiert mit Unterscheidung links/rechts
Abfahrten   gelb

Bei jeder Piste/Abfahrten vermerken, ob sie offen (grün) oder gesperrt (rot);  
entweder mit auswechselbaren Tafeln (Arretierung vorsehen) oder Lampen.

d) Lawinenwarnung

Raum lassen für Tafel Nr. 8 «Lawinengefahr im freien Gelände» und Anzeige, dass markierte 
und geöffnete Schneesportanlagen nicht verlassen werden sollen. Dazu Lawinenwarnleuchte 
8a. Sie muss auffällig und gross genug sein.

e) Schlittelwege

f) Wald- und Wildschutzzonen

Hinweis, dass grüne Schraffierung Wald- und Wildschutzzone bedeutet.

g) Allgemeine Orientierung

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur die markierten und geöff-
neten Pisten. Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor  
keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden oder  
Fräsen gesichert. Lebensgefahr!

Auf Orientierungstafeln sind Reklameaufschriften erlaubt, wenn sie vom offiziellen Text 
deutlich abgesetzt werden.

90
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XIX. Mindestmasse für Signale und Tafeln

Mindestmasse für Signale und Tafeln

1 Markierungstafel Ø 300 mm

Ø 400 mm

2 Wegweiser 700 × 150 mm

1000 × 250 mm

3 Richtungspfeil 500 × 150 mm

4–7 Gefahrensignale

rechteckige Tafel 600 × 400 mm

Seitenlänge des Symbols 360 mm

roter Rand des Symbols Breite 25 mm

7a–d Zusatztafeln 400 × 200 mm

Höhe des Symbols 160 mm

8 Lawinengefahr im freien Gelände 600 × 400 mm

8a Lawinenwarnleuchte Grösse nach Bedarf

9 Seilwimpel 125 × 125 mm

10 Holzstangen 25–60 mm

11 Band für Langsamfahrzone 500 × 1500 mm

12 Tafel 700 × 500 mm

12a, 12b Tafel 700 × 500 mm

13 Sperrsignale 600 × 400 mm

14, 15, 21 Hinweissignale Grösse nach Bedarf

17 Wald- und Wildschutzzonen 600 × 400 mm

18 Seilwimpel für Wald- und Wildschutzzonen 100 × 175 mm

19 Bänder für Wald- und Wildschutzzonen Breite 50 mm

20 Orientierungstafel Grösse nach Bedarf

22 Tafel Snowpark 700 × 500 mm

23–25 Tafel XS, S, XL 400 × 200 mm

26 XL-Zufahrtstafel 700 × 500 mm

31 Abfahrt mit Mittelmarkierung 600 × 400 mm

32 Abfahrt mit Seitenmarkierung  
(Abfahrtszonen)

600 × 400 mm
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XX. Farbbestimmung nach RAL-Norm

Farbbestimmung nach RAL-Norm

Leichte Piste Signalblau RAL 5005

Mittelschwere Piste Verkehrsrot RAL 3020

Schwere Piste Graphitschwarz RAL 9011

Abfahrten Signalgelb RAL 1003

Schlittelweg Blaulila RAL 4005

Gefahrensignale Signalgelb/ 
Graphitschwarz

RAL 1003/9011

Warnsignale Signalgelb/ 
Graphitschwarz

RAL 1003/9011

Hinweissignale Verkehrsgrün RAL 6024

Snowpark Orange RAL 2003

Langlauf Türkisblau RAL 5021

Winterwanderwege, Schneeschuhrouten Pink RAL 4010

Wald- und Wildschutzzone Verkehrsgrün RAL 6024

Information Verkehrsweiss RAL 9016

Tafeln Pistenleitsystem Himbeerrot RAL 3027
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XXI. Anhang



74

A  FIS-Verhaltensregeln  
für Skifahrer und Snowboarder

          (Fassung 2002) 

1. Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet 
oder schädigt.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und 
seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen 
sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur
Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass 
er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.

4. Überholen
Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit 
einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen 
genügend Raum lässt.

5. Einfahren, anfahren und hangaufwärts fahren
Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Abfahrt einfahren, nach einem Halt wieder an-
fahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten ver-
gewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.

6. Anhalten
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unüber-
sichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder 
muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.

7. Aufstieg und Abstieg
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuss absteigt, muss den Rand der Ab-
fahrt benutzen.

8. Beachten der Zeichen
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisation beachten.
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9. Hilfeleistung
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht
Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, 
muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben. 
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B  Aus den SKUS-Richtlinien  
für Skifahrer und Snowboarder

          (Ausgabe 2017)

Richtlinien in Snowparks
1. Erst schauen, dann springen.
2. Plane deinen Lauf.
3. Geh es langsam an.
4. Respekt verdient Respekt – Start small and work your way up.

Zusätzliche Richtlinien für Snowboarder
1.  Legen Sie das Snowboard immer mit der Bindungsseite nach unten in den Schnee.
2. Lösen Sie an Skiliften und auf Sesselbahnen das hintere Bein aus der Bindung.
3.  Verbinden Sie bei Alpinbindungen das vordere Bein mit einem Fangriemen (leash) fest mit 

dem Snowboard.
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C  Verhaltensregeln für  
Schlittlerinnen und Schlittler

          (Fassung 2016)

1. Auf andere Rücksicht nehmen
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen sich so verhalten, dass sie keine anderen 
gefährden oder schädigen.

2. Geschwindigkeit und Fahrweise dem Können anpassen
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen auf Sicht fahren. Sie müssen ihre Geschwin-
digkeit und Fahrweise dem eigenen Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsver-
hältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Fahrspur des Vorderen respektieren
Von hinten kommende Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen ihre Fahrspur so wählen, 
dass sie vor ihnen fahrende Schlittler/-innen und Rodler/-innen nicht gefährden.

4. Mit Abstand überholen
Überholt werden darf von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der den 
überholten Schlittler/-innen oder Rodler/-innen für alle ihre Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Vor dem Ein- und Anfahren nach oben blicken
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen, die einfahren oder nach einem Halt wieder anfahren 
wollen, müssen sich nach oben und unten vergewissern, dass sie dies ohne Gefahr für sich 
und andere tun können.

6. Am Rand anhalten
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen es vermeiden, sich ohne Not an engen oder 
unübersichtlichen Stellen aufzuhalten. Gestürzte Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen 
die Stelle so schnell wie möglich freimachen.

7. Am Rand auf- und absteigen
Schlittler/-innen und Rodler/-innen, die aufsteigen oder zu Fuss absteigen, müssen den Rand 
benutzen.

8. Zeichen beachten
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen müssen die Markierung und die Signalisation beachten.

9. Hilfe leisten
Bei Unfällen sind alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Personalien angeben
Alle Schlittler/-innen und Rodler/-innen, ob Zeugen oder Beteiligte, ob verantwortlich oder 
nicht, müssen im Fall eines Unfalls ihre Personalien angeben.
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D  Richtlinien für Anlage, Betrieb  
und Unterhalt von Langlaufloipen

          (Diese Version wurde von der SKUS genehmigt am 1. September 2018.)

1. Vorbemerkungen zu den Richtlinien
Diese Richtlinien sind Grundlage für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Langlaufloipen in der 
Schweiz. Die vorliegenden Richtlinien sollen den Loipenchefs im Weiteren zeigen, welche Vor-
kehrungen zu treffen sind, damit diese weder zivil- noch strafrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen werden können. Sie sollen die Loipenorganisationen im Aufbau der Infrastruktur und 
in der Umsetzung der Verhaltensregeln auf den Loipen unterstützen.

Die Verantwortung für einen Unfall trifft grundsätzlich den verunfallten Langläufer selber. 
Nur in Ausnahmefällen können andere Personen (Loipenorganisationen und/oder Loipen-
chefs) für Unfallfolgen belangt werden.
 
2. Informationen zum Langlaufbetrieb
Jede Loipenorganisation ist angehalten, die Loipenbenutzer über den Langlaufbetrieb zu in-
formieren. Der Langläufer muss sich stets darüber orientieren können, was für das jeweilige 
Langlaufgebiet gilt. Wichtig ist, dass er sich auf veränderte Verhältnisse einstellen kann. Vor 
allem müssen Risiken wie Lawinengefahr unverzüglich publiziert werden. Wichtige Hilfsmit-
tel sind Informationstafeln an zentralen Begegnungsorten, Hinweistafeln in direkt betrof-
fenen Loipensektoren und das Internet. Die Informationstafeln sollen Informationen wie Be-
triebszeiten, Loipenprofil, Ausstiegsmöglichkeiten usw. enthalten.
 
3. Betriebszeiten der Langlaufloipen 
Die Loipen sind grundsätzlich bei Tageslicht geöffnet. Gefahren wie etwa Lawinengefahr oder 
Schneeknappheit müssen signalisiert werden.

Nachts sind die Loipen grundsätzlich gesperrt. Der Loipenbetreiber ist bestrebt, die Sperr-
zeit für die Herrichtung und den Unterhalt der Loipen zu nutzen. Nachtlanglaufen mit Stirn-
lampen, Biken etc. ist nur auf den speziell dafür geöffneten Loipen erlaubt. Der Betrieb von 
Nachtloipen muss eigens publiziert werden. Vor allem muss sich der Läufer auf die Informa-
tionen zur Dauer der Beleuchtung verlassen können.

Grundsätzlich finden auf Loipen keine Schlusskontrollen statt. Der Loipenbenutzer ist darü-
ber zu informieren.

Die Präparation während des Loipenbetriebs soll grundsätzlich vermieden werden. Bei  
speziellen Verhältnissen dürfen Pistenfahrzeuge auch während der Betriebszeit eingesetzt 
werden. Dabei ist von den Fahrzeuglenkern besondere Vorsicht erforderlich. Die Bestim-
mungen in Ziffer 6 sind zu beachten.
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4.   Markierungen 
Die Loipen sind zu markieren. Die Markierung hat eine Sicherungs- und Orientierungsfunk-
tion zu erfüllen.

Gefahrenstellen, Hindernisse oder Engpässe müssen auf dem ganzen Loipennetz klar signa-
lisiert werden.

Markierung und Signalisation müssen während dem ganzen Winter kontrolliert und instand 
gehalten werden.

Werbung an der Loipe darf die Gefahren- und Informationssignalisation nicht beeinträchtigen.

Zur Signalisation der Loipen sind die offiziellen Signalisationstafeln (gemäss Material katalog 
Loipen Schweiz) zu verwenden:

a) Schwierigkeitsgrad der Loipe: 
Auf den Informationstafeln ist ein Loipenprofil mit Kilometer- und Höhenangaben zu zeigen.
 
b) Empfohlene Laufrichtung: 
Beim Loipenstart muss die empfohlene Laufrichtung deutlich signalisiert werden. Dasselbe 
gilt an Kreuzungen, Abzweigungen und weiteren Loipeneinstiegsorten. 
 
c) Trennung Loipen/Winterwanderwege: 
Für die Trennung von Loipen und Winterwanderwegen sind Schilder und Markierungsstan-
gen in den Farben Türkisblau für Langlauf (RAL 5021) und Pink für Winterwanderwege (RAL 
4010) zu verwenden. 
 
d) Gegenverkehr: 
Hinweistafeln warnen den Langläufer auf Streckenabschnitten, wo er auf seiner Spur mit Läu-
fern aus der Gegenrichtung rechnen muss.  
 
e) Gefährliche Streckenabschnitte: 
Gefährliche oder anspruchsvolle Streckenabschnitte (Abfahrten, Aufstiege, enge Kurven, 
Kreuzungen mit Strassen etc.) sind so zu markieren, dass auch ungeübte Langläufer früh-
zeitig auf bevorstehende Gefahren reagieren können. 
 
f) Fluoreszierende Signale: 
Um die Markierung bei schlechter Sicht besser zu erkennen, kann diese zusätzlich mit oran-
ger Tagesleuchtfarbe ergänzt werden.  
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5. Künstliche und natürliche Hindernisse 
Wegräumbare Hindernisse, die der Langläufer bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt oder 
die der Benutzer auch bei vorsichtigem und den persönlichen Fähigkeiten angepasstem  
Fahren nicht leicht zu erkennen vermag (eigentliche Fallen), sind zu beseitigen.

Mit natürlichen Hindernissen wie Steinen und Baumstrünken am Loipenrand muss der  
Langläufer rechnen. 

Nicht wegräumbare Hindernisse wie Betonsockel, Brunnen, Gräben, Telefonstangen usw., 
die sich im direkten Loipenbereich befinden, sind zu markieren und nötigenfalls zu polstern. 

6. Einsatz von Motorfahrzeugen
Pistenfahrzeuge sowie Einsatzfahrzeuge jeglicher Art stellen eine Gefahr für die Loipenbe-
nutzer dar und sollen in der Regel nicht während dem Loipenbetrieb eingesetzt werden. Ist 
ein Einsatz trotzdem erforderlich (Schneefall, Rettung usw.), sind folgende Sorgfaltspflich-
ten zu beachten:  
– Vorübergehende Teil- oder Totalsperrung für unübersichtliche Loipenabschnitte oder von 

einzelnen Sektoren  
– Aufstellen des Gefahrensignals «Loipenbearbeitungsmaschine» 
– Aufstellen eines «Triopans» (Faltsignal): Gefahrensignal mit der Aufschrift «Achtung  

Loipenfahrzeug» oder dem entsprechenden Signet auf allen drei Seiten. 

Für zusätzliche Sicherheit sorgen Blinklichter an den Triopanen. 

An Loipenbearbeitungsmaschinen im Einsatz ist das gelbe Gefahrenlicht und – soweit vor-
handen – ein akustisches Warnsignal einzuschalten (ausgenommen bei geschlossenen Loi-
pen in der Nacht).
    
7. Massnahmen bei Lawinengefahr  
Loipenorganisationen mit lawinengefährdeten Streckenabschnitten müssen in einem Konzept 
festhalten, welche Vorkehrungen bei Lawinengefahr zu treffen sind. Sie arbeiten diesbezüglich 
eng mit dem regionalen Lawinenwarndienst zusammen und befolgen strikt dessen Weisungen. 

Im Grundsatz gilt: 
– Sind Loipen lawinengefährdet, so sind diese unverzüglich zu sperren.  
– Die gesperrten Loipen sind auf den Orientierungstafeln unmissverständlich als «gesperrt» 

zu kennzeichnen. Die Signalisation ist gegeben durch das Sperrsignal «Gesperrt – Lawi-
nengefahr». Die Sperrung kann nötigenfalls mit Absperrwimpeln ergänzt werden.  

– Die Signalisation muss überall dort angebracht werden, wo der Einstieg zur gefährdeten 
Loipe üblich ist.
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– Müssen geöffnete Loipen auf Grund von Lawinengefahr gesperrt werden, so ist eine  
Kontrollfahrt erforderlich. Läufer, die sich noch auf den Loipen befinden, werden auf die  
Gefahr aufmerksam gemacht und angehalten, die gefährdete Zone zu verlassen.  

– Nach Abklingen der Lawinengefahr sind alle Warn- und Sperrmassnahmen wieder  
aufzuheben. 

Die zum Thema Lawinengefahr beschriebenen Absperrmassnahmen kommen auch dann zum 
Einsatz, wenn Loipenabschnitte wegen Schneemangel oder aus anderen Gründen geschlos-
sen werden müssen.
 
8. Loipen- und Rettungsdienst 
Loipenorganisationen stellen ein Sicherheitsdispositiv (Rettungskonzept) auf. Sie unterhal-
ten einen Loipen- und Rettungsdienst oder arbeiten mit einer anderen Organisation zusam-
men, welche die Aufgaben und Verantwortung des Loipen- und Rettungsdienstes übernimmt. 
Auf alle Fälle muss der Langläufer darüber informiert sein, was bei Unfällen zu tun ist. Die 
Notrufnummern müssen bekannt sein, z. B. 144 oder 112. 
 
Die Rettungspflicht besteht aus der Erste-Hilfe-Leistung sowie einem raschen und sachge-
mässen Abtransport. 

Die Unfälle werden von der Loipenorganisation erfasst. Bei schweren Unfällen, insbesondere 
bei Kollisionen, hat der Loipen- und Rettungsdienst zwecks Beweissicherung unverzüglich 
auch die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen.
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Glossar
          

Abfahrt
Nicht präparierte Schneesportfläche, die nur beschränkt angelegt, hergerichtet und kontrol-
liert wird (keine Schlusskontrolle). Die Abfahrten werden gelb markiert. Ihr Befahren ist ge-
übten Schneesportlern vorbehalten.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 8

Abschrankungen
Wo auf Pisten einschliesslich des Pistenrandes Absturzgefahr besteht sind die Benutzer durch 
Abschrankungen zu schützen. Auf Abfahrten sind in unmittelbarer Nähe der Markierung (max. 
15 Meter) bzw. zwischen den seitlichen Begrenzungen Stellen mit Absturzgefahr abzusper-
ren.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 31, 32

Betriebszeit
Öffnungszeiten der Schneesportanlagen.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 37

Freies Gelände
Das Gelände abseits von Schneesportanlagen ist freies Schneesportgelände (kurz: freies Ge-
lände), das weder markiert noch gegen alpine Gefahren gesichert wird. Das gilt insbesondere 
für  wilde «Pisten» und Varianten. Diese werden nicht gesichert.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 11

Markierung
Die Pisten und Abfahrten sind so zu markieren, dass deren Benutzer auch bei schlechten Sicht-
verhältnissen sicher den Weg ins Tal finden. Die Markierungen müssen während des ganzen 
Winters kontrolliert und instandgehalten werden.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 16, 17 18, 19

Piste
Präparierte Schneesportfläche, die angelegt, hergerichtet, unterhalten und kontrolliert 
(einschliesslich Schlusskontrolle) wird. Zudem wird jede Piste nach Schwierigkeitsgraden 
eingestuft und beidseits markiert (blau = leicht; rot = mittelschwer; schwarz = schwer).
→ SKUS-Richtlinien Ziff. 6, 7

Pistenrand
Der Pistenrand ist einschliesslich eines Randbereichs von zwei Metern Breite wirksam zu  
sichern, wenn Hindernisse die Benutzer gefährden (Ziff. 28 ff.) oder Absturzgefahr besteht 
(Ziff. 31 f.). Sturzräume sind nicht zu schaffen. Technisch beschneite Pisten bei scheearmen 
Verhältnissen werden durch den Rand klar begrenzt. Es besteht kein Randbereich zum gefahr-
losen Abschwingen und Stehenbleiben. Vor Hindernissen und Absturzgefahr ist zu schützen.  
→ SKUS-Richtlinien Ziff. 23, 24, 26

Schneesportanlage
Markierte und gegen alpine Gefahren (Lawinen- und Absturzgefahr) gesicherte Schneesport-
fläche, die von den Betreibern dem Publikum zur Verfügung gestellt wird.  → SKUS-Richt-
linien Ziff. 5
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Sonderanlagen
Sonderanlagen sind Schneesportflächen, die ihrer Zweckbestimmung entsprechend ausge-
staltet werden. Sie sind von den Pisten und Abfahrten zu trennen und deutlich zu kennzeichnen.  
→ SKUS-Richtlinien Ziff. 10

Schneesportler
Alle Personen, welche die Schneesportanlagen benutzen.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 2, 3, 4

(Schneesport-)Weg
Pisten und Abfahrten können über Wege führen. Wege können auch Pisten sowie Abfahrten 
untereinander verbinden. Sie erhalten grundsätzlich die gleiche Ausgestaltung, wie die Pisten 
oder Abfahrten, zu denen sie gehören oder die sie verbinden.  → SKUS-Richtlinien Ziff. 9






